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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen

und Verfügungen

�r. 1) Urkunde 

über die Verlinclerung der Kirchengemeinde Medow. Kird1en
kreis Anklam, und der Kirchengemeinde Liepen, Kirchenkreis 
/\nkbm. 

Aufgrund des Artikels 7.Absatz 2 der Kirchenordnung wird nach 
Anhörung der Beteiligten bestimmt: 

§ 1

Aus der Kirchengcrneindc Medow, Kirchenkreis Anklam, wird 
die Ortschaft Dersewitz ausgegliedert und der Kirchengemein
de Liq,en. Kirchcnl-;rcis Anklam. zugeordnet 

§ 2

Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht stai,t 

§ 3

Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom l. Januar 1996 in Kraft. 

Greifswald, 27. Mhrz 1996 
ß Mcdow P!\l --11% 

(L.S) 

�r. 2) Urkunde 

Pommersche Ev. Kirche 
Das Konsisto1·ium 

Hardcr 
Konsistorial präsident 

über die Verhnderung der Kirchengemeinde Neuenkirchen. 
Kirchenkreis Anklam, und der Kirchengemeinde Mcdow. 
Kirchenkreis Anklam. 

Aufgrund des Artikels 7,Absatz 2 der Kirchenordnung wird nach 
i\nhörung der Beteiligten bestimmt: 

Aus der Kirchengemeinde >leuenkirchen, Kirchenkreis Anklam. 
wird die Ortochart Thurow ausgcgliedcrL und der Kirchenge
meinde Medow, Kirchenkreis Anklam, zugeordnet. 

§2

Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht statt. 

§3

Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1996 in Kraft. 

Greifswald, 27. März 1996 
B Teterin Pfst.-1/96 

(L.S.) 

Pommersche Ev Kirche 
Das Konsistorium 

Harder 
Konsistori alpriisi dent 

llcft4/1J% 

Nr. 3) Urkunde 

über die Veränderung der Kirchengemeinden Rathebur. Schmug
gerow und Lüwitz, Kirchenkreis /\nklam. 

Aufgrund des /\rtikels 7 der Kirchenordnung wird nz1ch Anhö
rung der Beteiligten bestimmt: 

§ 1

Die Kirchengemeinden Rathebur. Schmuggerow und Löwitz, 
Kirchenkreis Anklam. werden zur Kirchengemeinde Rathebur 
vereinigt. 

§2

Eine Verrnögen"rnsein:rnderselzung findet nicht statt. 

Diese lJrkundc tritt mit Wirkung \'0111 l. Jamrnr 1996 in Kran. 

Greifsw,lld, 13.3.1996 
B Rathebur Pfst.-J/96 

(L.S) 

Pommersche EY. Kirche 
D:,s Konsistorium 

!-Luder 
Konsistorial präsidcnt 

Nr. 4) Stillegung Pfarrstelle Hohendorf, 

Kirchenkreis Wolgast 

Das Kollegium hat antr:igsgcmäß clic Stillegung dc1· Pfarrstelle 
Hohendorf und die dc1uerude-pfarramtliche Verbindung der Kir
chengemeinde mit dem Pfomimt K:itzow/Neu Boltenhagen mch 
Artikel 30 der Kirchenordnung in Verbindung mit ;\rlikcl 15 
zum 1.1.1996 beschlossen. 

Greifswald, 12. April 1996 
ß I lohendorf Pf'1.- l /96 

(L.S ) IL.rdcr 
Ko nsistori alpräsiden t 

Nr. 5) Beschlüsse der Landessynode März 1996 

Pommersche E\'angelische Kirche 
Der Präses der Landessynode 

Nr. 1 

Greifsw:,ld, 01 .04. J lJL)6 

Beschluß der Landessynode vom 31.03.1996 

B. 
1. Der Stellenplan für die l,mdeskirchliche Ebene im Haushalts
jahr 1996 wird beschlossen

2. Der Struktur- und Stellenplan des Konsistoriums ab 01.01, 1997
wird beschlossen. Das Bauamt ist jedoch personell zu verstär
ken. Den Vorsitz im Kollegium übernimmt der Bischof. Einzel
heiten wie die Zuordnung der Sachgebiete zu den Dezernaten
sind im Zuge der Umsetzung durch ·die Kirchenleitung zu re
geln. Die Arbeitsorganisation nach dem neuen Strukturplan ist
so rechtzeitig vorzubereiten, daß er ab 01.01.1997 in Kraft tritt.
Der Stellenplan ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt umzuset-
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zen. Alle Möglichkeiten zu einer schnellen Umsetzung (Verset
zung, Vorruhestand) sind zu nutzen. Die künftige Wahrnehmung 
der mit dem Propstamt verbundenen Aufgaben ist zu. gegebener 
Zeit neu zu regeln. 

Für eine Übergangszeit sind abweichend vom Strukturplan Auf
gabengebiete festzulegen, die den Rechtsverhältnissen im Per
sonalbestand Rechnung tragen. 
Die Synode ist im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanberatung 
zu informieren. 

3. Für die Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens sind im
Besoldungsbereich befristete Reduzierungen, z.B. um die Dif
ferenz zur nächstniedrigen Besoldungsgruppe, zu prüfen, sofern
nicht generelle Einsparmaßnahmen beschlossen werden müs
sen. Die Bemühungen, mit den anderen Gliedkirchen der EKU
zu einer Besoldungsstruktur zu kommen, die unserem Finanz
rahmen angemessen ist, sind fortzusetzen. Die Synode ist auf
ihrer nächsten Tagung zu unterrichten.

4. Die im Stellenplan des Konsistoriums ausgewiesene Dienst
postenbewertung ist vorläufig und soll im Laufe des Jahres 1996
auf der Grundlage der in der EKD üblichen Verfahren durch die
Kirchenleitung endgültig festgelegt werden.

5. Die Synode erwartet bis zur nächsten Tagung das Ergebnis
einer Prüfung, ob die Bewirtschaftung des kirchlichen Grund
besitzes durch eine eigene Grundstücksgesellschaft oder durch
Vereinbarung mit kommerziellen oder staatlichen Gesellschaf
ten der geeignetere Weg als der bisherige ist.

6. Die Synode bittet die Kirchenleitung, mit der EKU und mit
Nachbarkirchen Modelle für die gemeinsame Wahrnehmung von
Aufgaben zu entwickeln. Vorschläge zur Zuweisung und auch
zum Wegfall von gesamtkirchlichenAufgabenfeldern sollen er
arbeitet werden.

C. 

Die Synode beschließt die Neuordnung der landeskirchlichen 
Ämter und Dienste in Arbeitsbereiche im Finanzrahmen des von 
der Synode im November 1995 festgestellten Stellenplanes. Da
bei sind die Schwerpunktsetzungen der Anlage 4 sowie die Über
legungen des Landesjugendpfarramtes und der Landesjugend
kammer zur zukünftigen Gestaltung von Kinder-, Konfirman
den- und Jugendarbeit zu berücksichtigen. Durch die Kirchen
leitung wird eine Arbeitsgruppe für die Umsetzung gebildet, so 
daß die Neuordnung ab 01.01.1997 zunächst für eine zweijähri
ge Probezeit in Kraft treten kann. Nach Ablauf dieses Zeitrau
mes ist der Synode zu berichten. 

D. 

2. Die Synode bittet um Prüfung einer Vorruhestandsregelung
für Pfarrer, Kirchenbeamte und weitere Mitarbeiter im Ange
stelltenverhältnis und gegebenenfalls um Vorlage der Regelung
zur Herbstsynode 1996.

3. Die Synode erwartet, daß unter Beachtung der Zuständigkei
ten (EKU, Arbeitsrechtliche Kommission) die rechtlichen Vor
aussetzungen für Einsparungen bei Gehältern geschaffen und
umgesetzt werden. Auf dieses Weise sollte auch Nachwuchs
kräften der Zugang zur Anstellung eröffnet werden. In diesem
Zusammenhang gehören auch Überlegungen zu Teilzeitarbeit
und Splitting.
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4. Die Synode erwartet die Beschlußvorlagen für die anstehen
den Ordnungs- und Gesetzesänderungen zu ihrer nächsten Ta
gung.

Präses Prof. Dr. Zobel 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, 01.04.1996 

Der Präses der Landessynode 

Nr.2 

Beschluß der Landessynode vom 31.03.1996 

Die Synode stimmt der Bildung von 4 Kirchenkreisen zu 
und beauftragt die Kirchenleitung, schnellstmöglichst die 
Anhörung der Beteiligten (nach Art. 80 der Kirchenordnung 
der PEK) vorzunehmen. Das Reformanliegen ist nur dann 
verwirklicht, wenn eine Übereinstimmung von KVA-Be
reich und Kirchenkreis vorliegt. Die Ausgestaltung der 
geistlichen Zusammenarbeit in den neu zu bildenden 
Kirchenkreisen obliegt diesen, z.B. Bildung von Regional
konventen u.a.m. Die Kirchenleitung wird gebeten, bei 
Bildung der neuen Kirchenkreise nach Anhörung der bis
herigen synodalen Gremien die Superintendenten und 
Amtsleiter baldmöglichst zu berufen. 

Präses Prof. Dr. Zobel 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, 01.04.1996 

Der Präses der Landessynode 

Nr. 3 

Beschluß der Landessynode vom 31.03.1996 

die Synode greift die Anträge.der Kreissynoden Rügen und Barth 
nicht auf, die eine Veränderung der Anzahl der neu zu bildenden 
Kirchenkreise auf 5 beinhalten. Die Entscheidung über den Sitz 
der Verwaltungsämter und Superintendenturen obliegt der 
Kirchenleitung .. 

Besondere Aufmerksamkeit muß bei der Aufgabenbeschreibung 
für das Superintendentenamt dem Ziel gewidmet werden, daß die 
seelsorgerliche Begleitung der Mitarbeiter des Kirchenkreises 
gewährleistet ist. 

Sie Synode verweist auf Punkt 2.3. der Vorlage zur Reform 
der Leitungs- und Verwaltungsstruktur (letzter Satz). 
Abweichende Regelungen sind im Zuge der Veränderungen des 
Rentamtgesetzes und der Verwaltungsordnung zu treffen. Da
bei ist die Spannung von Solidarität und Subsidiarität zu be
achten. 

Die Synode nimmt das Anliegen auf, Arbeit auf möglichst vie
le Mitarbeiter zu verteilen. Im Rahmen des vorhandenen Stel
lenplans und soweit es keine Beeinträchtigung der Qualität der 
Arbeit nach sich zieht, sollte verstärkt über Teilzei'larbeit und 
Stellensplitting und damit auch über Möglichkeiten der Neu
einstellung nachgedacht und dies auch in der ganzen Landes
kirche praktiziert werden. 
Bei den mit der Verwaltungsreform angestrebten Haushalts
einsparungen darf das Ziel nicht aus dem Blick geraten, einge
sparte Mittel vorrangig für die Anstellung von „Nachwuchs" -
Mitarbeitern zu verwenden. 
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7:ur Bewfütigung des Mehraufwandes an Arbeit in der Um
wandlungsphase der KVc\-Struf.:tur K\Jnnen irn vorgegebenen 
Finanzrahmen übergangsweise (maximal bis 1.1. j 998) bis zu 
einer \bE mehr/weiter bcscliiinigt werden. 

Priises Prof'. Dr. 7:obcl 

Pommersche Evangelisch Kirche 

Der Präses der Landessynode 

Nr. 4 

Greifswald, 01.04.1996 

Beschluß <ler Landessynode mm 31.03.1996 

1. Kirchengesetz
zur Änderung des Kirchengcselics de,· Pommcrschcn Evangeli
schen Kirche über die Erhebung von Kirchensteuern (Kirchen
steuerordnung)
vom 04. November 1990

§ 1

Das Kirchengesetz der Pornmerschen Evangelischen Kirche über 
die Erhebung von Kirchensteuern (Kirchensteuerordnung) vom 
4. November 1990 (Abi. 1991, .'\lr. S, Seite 54) wird wie folgt
geändert:

1. § 5 Absatz 2 erhhl t folgende Fassung:

(2) Sind bei Kirchenmitgliedern Kinder nc1ch dem Einkommen
stcucrgcsct„ zu hcn:cksichtigcn. so sincl die Vorschri 1·tcn des§ 51
a. Absatz 2 und 2 a des Einkommensteuergesetzes mal)gehend.

2. § 7 Absatz I erhfü folgende Fassung:

( 1) Die besondere Kirchensteuer in gL.iubensverschiedener Ehe
wird von den Gemeindegliedern erhoben. deren Ehegatte keiner
kirchcnstcucrbcrechtigten Rcligionsge mcimc· h,1rt ;mgchört.

J. § 23 Ahs,1tz 6 erh!ilt rolgenck F,1ssung:

(6) Gegen die Widcrspruclv;entsc·hcidung steht dem Steuerpflich
tigen innerhalb eines Monc1ts nach Bekanntgabe des Wider
spruchsbescheides Kl;1gc beim Finanzgericht zu.

Ziffer 1. und 3. dieses Kirchengesetz.es treten rückwirkend zum 
l .l .1996, Ziller 2. rückwirkend zum 1.1.1994 in Kral't.

Priises Prof. Dr. Zobel 

Pommersche Evangelische Kirche Greifwald, 01.04.1996 

Nr.5 

ßeschluH der Landessynode vom 31.03.1996 

1. Kirchengesetz
zur Änderung des Kirchengesetzes der Pommerschen Evangeli
schen Kirche über Art und Höhe der Kirchensteuer (Kirchen
steuerbeschluß) 

vom 04. November 1990 

llcftii/1'.J:JG 

§ 1

Das Kirchengesetz der Pommerschen Evangelischen Kirche über 
Art und Höhe clcr Kirchensteuer (Kirchcnsteucrheschluß vom 
4. \lovember 1990 (Abi. 1991, Nr. 5, Seite 59) wird wie folgt
geändert:

§ l Ahsatz 2 erhblt folgende Fassung:

(1) Sind bei Kirchenmitgliedern Kinder n:ich dem Einkommens
steuergesetz w berücksichtigen, so sind clit: Yorschrirtcn des §
51 a, AbsJtz 2 und 2 a des Einkommensteuergesetzes maßge
hcnci.

§ 2

Dieses Kirchengesetz tritt rückwirkend zum 1.1.1996 in Kraft. 

Präses Prnf. Dr. Zobel 

Pommersche Evangelisch Kirche 

Der Präses der Landessynode 

Nr. 6 

Greifswald, 01.04.1996 

Beschluß der Lan<lessynode vom 31.03.1996 

Das Gremium zur Aut'arbeiH.mg der Vergangenheit hat seinen 
Ahschlußhericht vorgelegt. Die außerordentlich heschwerliche 
und bcla,tende Arbeit wird-- von der Synode ausdrücklich ge
würdigt. Sie dankt allen, die in diesem Gremium mitgearheitet 
haben. Weil die Gh1ul.iwürdig�cit unserer Kirche weiter,\L\fdem 
Spie\ steht. hält die Synode es für erforderlich. daß auch künftig 
mit diesem Aulg:1henhcrcich sehr Yer,mtwortungsbewul,\t um
gegangen wird. Das Grerniuin wird..g_ebeten, in der Presse l'ür 
die Öffenll ichkeit und in ckn Cemcindcn rnr die Ccmci 11dcgliccler 
eine verständlicheAuswertung seiner Arbeit vorzunehmen. Alle 
Kriifte sind darnuF zu richten. daß die beiden. die g:rnzc Landes
kirche belastetepden, Problemfälle abgembeitet und zum Ab
schluß gebracht werden. Die Mitglieder des Gremiums zm Auf
arbeitung der Ye;rgangenheit werden gebeten, sich im Bed<1rfs
fali' weiter zur Verfügung zu stellen. Auch bei der Wahl der neu
en Landcs,ynocic1lcn ist aur eine Überprüfung nicht zu verzich
ten. 

Die Synode bedJuert, daß im Zusammenhang mit der Aufarbei
tung der Vcrga11genlll'.it der Pommcrschc Di,1koniC\·crein und 
andere juristisch selbstiindige Einrichtungen der Di<1konie die 
Ent,cheidung der Synuclc zur Rcgclübcrrrüfung abgclehlll ha
ben. 

Präses Prof. Dr. Zobel 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, 01.04.1996 

Der Präses der Landessynode 

Nr. 7 

Beschluß der Landessynode vom 31.03.1996 

Die Synode sieht den dringenden Handlungsbedarl' bezüglich 
eines Finanzausgleichs auf landeskirchl icher und kreiskirchl icher 
Ebene. Sie hält im Rahmen der notwendigen zu modifizieren
den Finanzverteilung gemäß Fimmzgesetz Juch die Bildung ei
ner Landespfarrkasse für möglich. Auf dieser Grundlage bittet 
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die Synode di!s Konsistorium, bis zur Herbstsynode 1996 die 
V,1ri,rnten 

- Weiterführung der Kreispfarrkassen,
- Neubildung einer Li!ndespfJrrkassc oder
- am.lcre Möglichkeiten

Zll prlifen und einen Entwurf vorrnlegen. 

Präses Prof. Dr. Zobel 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, 01.04.1996 
Der Präses der Landessynode 

Nr. 8 

Beschluß der Landessynode vom 31.03.1996 

Die kirchlich-Jiakonischc Bcratungsarbc1t 1,t Teil der Verkün
digung in unserer Landeskirche Weil wir darauf nicht verzich
ten wollen, regt die Synode die Einrichtung eines jährlichen 
Somlcropfors ,in, neben d1:n notwendigen i\litteln aus dem landcs
kirchlichen HJushalt. 

Prii,cs Prof. Dr. Zobel 

l'ornmersche Evangelische Kirche Greifswald, 01.04.19% 
Der Präses der Landessynode 

Nr. 9 
Beschluß der Landessynode vom 31.03.1996 

Die Vorarbeiten für die Übernahme einer Schule inTrägcrschilft 
der Kirche werden vom Synod,tl,lllsschul.', i"tir Bildung, Erzie
hung, Unterweisung und gemeindliches Lernen begleitet. Er trägt 
Sorge dafür, daß Sachzwänge und Verbindlichkeiten Jus dieser 
Vor,1rbcit nicht cntstchcn und mögliche lkhindcrungen recht
zeitig der Synode bernrnnt werden . 

Prliscs Prof. Dr. Zobel 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, 01.04.1996 
Der Präses der Landessynode 

Nr. 10 

Beschluß der Landess�·node vom 31.03.1996 

Die Landessynode hat ziu fgrund des Artikels 126 Abs. 3 Ziff 3 
der Kirchenordnung folgendes beschlossen: 

§ 1

( 1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Pommerscheli
Evangelischen Kirche für das Rechnungsjahr 1996 wird

in der Einnahme 
in der Ausgabe auf je 48.732.850,- DM 

festgesetzt. 

§2

(]) Es gilt für im Jahre 1996 innerhalb der Landeskirche frei 
werdende Planstellen und Stellen eine Regelvakanz von einem 
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Jahr. wobei eine differenzierte Handhabung entsprechend der 
regionalen Situ,1tion und der Einn,1hmccnlwicklu11g möglich ist. 

(2) Die Regel Vi.Jkanz findet keine Anwendung bei Umbesetzung
von kw-Stellcn in Planpf:lrrstellcn innerh,1lb des Kirchenkreises
bzw. inncrhulb der Landeskirche.

(]) Innerhalb des GesZ1mthaushZ1ltes sind Personalm1sgaben ge
genseitig deckungsfähig. 

(2) lnncrhZllb des Gesmnthaush,iltes sind Sachausgaben gegen
seitig deckungsfähig.

(3) Ausgaben aus Kollcktcnmittcln, Oprcrn und Spenden c1-t"ol
gen nur zur Deckung von Kosten, die der Zweckbestimmung
entsprechen.

Die Kirchen!ei tung kann etwaige die Haush::dtsansfüze überstei
gende Mehreinnahmen und ctw(1igc Ersp,1rnisse bei den Au,g,1-
ben im Einvernehmen mit dem Finanrnusschuß der Landes
synode für den Einsatz in außergewöhnlichen Situ8tionen oder 
zur Vcrstiirkung der Rücklagen verwenden. 

§ 5

Als l,rndcskirchlichc Urnl.-igc h,1bcn die Kirchengemeinden ei
nen Betrag in Höhe von 30 % des Gesamtmifkommens der Kir
chensteuern vom Einkommen gemäß§ 5 Abs. 1 Nr I a) und b) 
der Kirchcmtcucrordnung abzu!"L1hren. 

§ 6

Als Prarrbcsolclungsprlichtbcitr:1g haben d:c Kirchcngcmcimlcn 
einen Betrag in Höhe von mindestens 800,- DM pro Pastorin/ 
Pfarrer im Monat von den Kirchensteuern vom Einkommen ge
m�I\ � 5 Abs. 1 Nr. 1 a, und b) clcr Kirchcmtcucrordnung an die 
Kreispfarrkasse abwfü h ren. 

Als Versorgungspflichtbeitrag haben die Kirchengemeinden ei
nen Betrag in Höhe von 800.- DM pro Pfz,rrstelle im Monat von 
den Kirchensteuern an die Lrndcskirchc ,1bzul"ülHc11. 

§ 8

Die Kirchenkreise führen an den Sonderfonds der Landeskirche 
(gemäß § 3 (2) des Finanzgesetzes) 1 % von dem Gesamtauf
kommen der Kirchensteuer vom Einkommen gemäß§ 5 Abs. l 
Nr. 1 a) und b) der Kirchensteuerordnung ab. 

§9

Die Kirchengemeinden erbitten von wllen Gemeindegliedern ein 
angemessenes Gemeindekirchgeld als Gemeindebetrag. 

§ 10

Die Finanzverteilung in den Kirchenkreisen der Pommerschen 
Evangelischen Kirche erfolgt durch Anwendung des von der 
Landessynode beschlossenen Finanzgesetzes und der von der 
Kreissynode zu erl.issenden Finanzsatzung. 
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§ 11

Dieser Beschluß tritt mit Wirkung vom 1. fanum 1996 in Kr;:ift. 
Die zur Durchtührung dieses Beschlusses crfonJcrlichen 
Verwaltungsbestimmungen erläßt d:is Konsistorium. 

Präses Prof. Dr Zobel 

Pommersche Evangelisch Kirche Greifswald, 01.04.1996 

Nr. 11 

Beschluß der Landessynode vom 31.03.1996 

I. 
Der in einer schwierigen Situation vorgelegte Bericht der 
Kirchenleitung wird von der Synode dankbar zur Kenntnis ge
nommen. 

2. 
Die Landessynode hält es für unerljß]ich. das Bemühen um die 
Zusammenarbeit mit unserem Bundesland Mecklenburg-Vor
pommern fortzusetzen. Entscheidend sind dabei sowohl beson
dere Spitzengespräche ::lis auch der J\usb:rn der Zusammenar
beit auf der Kreis- und Gemeindeebene. 

3. 

Im Prozeß der Anpassung an die Strukturen, St2,ndards und das 
Niveau der allrn ßumksländer sinJ fawmtungcn geweckt wur
den, die heute als nicht mehr erfüllbar erkannt werden. Diese 
Situation kann nur be\\\iltigt Wt;rckn, wenn wir mehr ,1ls bisher 
bereit sind, das Vorhandene zu teilen. Das wird sich in unseren 
Entscheidungen zeigen müssen. Wir erkbcn an uns selbst. \\'ic 
schwer das ist. Schuldzuweisungen sind in diesem Prozeß bei a
stend und keine Hilfe. 

4. 
Die Synoc.le sid1t mit Besorgnis, drn, sich der Sozialstaat Bun
desrepublik Deutschland st2,rk vernndert. Diakonie und Kirche 
sind unter diesen Bedingungen heLrnsgdordert, ihre cigenc Ar
beit deutlich zu profilieren und zu stärken. 

5, 

Die Synode hiilt intensive Bt.:rniihungcn um geistliche Erneue
rung unserer Kirche und missionarisches Wirken in der Öffent
lichkeit f(ir uncrl:ißlich. Die Synode hält es für nötig, rl:',,,1 unsere 
Kirche einladender wird und nach Wegen sucht, um Außenste
hende zu erreichen, und eine Sprache findet, clie alle verstehen. 

6. 

Eine Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit ist zu begrüßen und 
zu unterstützen. Ein erforderliches redaktionelles Konzept der 
Kirchenzeitung muß darauf abzielen, die Meinungsvielfalt in 
unserer Landeskirche ausgewogen wiederzugeben. 

7, 

Die Bemühungen, möglichst allen Kandidatinnen und Kandida
ten mit Diensteignung eine Tätigkeit in der Landeskirche zu er
rnögl ichen, sind fortzusetzen. Vorübergehend sind Einsatzmög
lichkeiten in Schule, Krankenhaus, Tourismus und anderen Be
reichen oder als Streetworker, Kirchenarchivar, Chronist und 
anderes unter Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten durch 
die Arbeitsverwaltung (LKZ und ABM) zu nutzen. 
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8, 
01it besonderer Freude h;.it die Synode das Grußwort von Herrn 
Dr. Drtiger gehört, sie fühlt sich ermutigt, die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit Z\\'ischen cler \lEK und der PEK viclfaltig zu 
praktizieren. Wir brauchen die geschwisterliche Zusammenar
beit sriwohl innerhalb unserer Kirche als auch zwisl'i1en un, und 
unseren ]',(achbarkirchen Mecklenburg und 'fordelbien sowie 
innerhalb der EKU und EKD mehr denn je. 

Präses Prof. Dr. Zobel 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, 01.04.1996 
Der Präses der Landessynode 

Nr. 12 

Besl'hluß der Landessynode vom 31.03.1996 

Die Anlage:" zur Vorlage 3 wird :tn clc,1 Slän,ligen;\ussclll!L\ für 
Ordnung und Struktur überwiesen. Entsprechend der Beschluß
Jage durch clic Landessynode sind Änderungen oder Erg'.inzun
gen vorzunehmen. Der Herbstt.-igung der Landessynode sind die 
entsrrechenden Entwürfe für Kirchengesetze zur ii,nderung cler 
Kirchenordnung vorzulegen. 

Pr;ises ProL Dr. Zobel 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, 01.04.1996 
Der Präses der Landessynode 

§ 13

Beschluß der Land_essynode vom 31.03.1996 

Die Synode stellt sich hinter den Grundsatz, einen Sozialplan zu 
erarbeiten. Sie nimmt den vorgelegten Muster-Sozi<1.lplnn in Vor
lztge 3, 1\nlage 6, zur Kenntnis unJ Vt;t"Weist ihn zur Prüfung. wei
teren Bearbeitung und Eeschlui3fassung an clie Kirchenleitung. 
Die Synode nimmt zur Kcnnlni.,. da!) eine J\11alysc zu f1n:1nziel
len Auswirkungen noch nicht vorliegt. Es ist bereits heute abzu
sehen. daß hier crhcblichL, Summen aui' längere Zeit zur Vcrrü
gung gestellt werden müssen. Im gemeindlichen und !::tndes
kirchlid1en Bereich wird die Finanzbereitstellung crhd1lichc 
Schwierigkeitenyernrsachen. Die Synode bittet daher, im gcsamt
k irchl ichcn Bereich .\1/igl ichkcitcn der Hilfe zur Fi 1unziert1 ng de, 
Sozialplanes zu eröffnen. 

Präses Prof. Dr. Zobel 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, 01.04.1996 

Der Präses der Landessynode 

Nr.14 
Beschluß der Landessynode vom 31.03.1996 

Kirchliches Bauen hat in unserer Landeskirche immer einen 110-
hen Stellenwert gehabt. Dies macht der vorgelegte Baubericht 
in überzeugender Weise deutlich. Bauen in unseren Gemeinden 
setzt Zeichen der Hoffnung, die heute nicht weniger nötig sind 
als früher. Auch in Zeiten knapper werdender Finanzen muß das 
Bauen einen angemessenen Stellenwert behalten. 
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Da schon in der Planungsphase durch eine sachgemäße Bauauf
sicht immense Kosten gespart werden können, hfüt die Synode 
gerade die Fachaufsicht für unerläßlich. 

Die Svnode d;mkt allen Gemeinden und lvlit:1rbcitcrn. die sich 
den ßauaurgabcn gestellt haben. Um so mehr stellt die Synode 
mit Befremden fest, daß der Fördermittelanteil, den das Land 
über das Landesamt für Denkmalpflege zur Verfügung stellt, nur 
S % des kirchlichen 13au1·olurncm beträgt. Sollen die Kirchen 
als bedeutendste Kulturdenkmäler in unseren Städten und Dör
fern erhalten bleiben, sind die Fördermittel,mteile wesentlich zu 
erhöhen. 

Der Bzwbericht ist zusammen mit den Anlagen in den Gemein
den unu Kirchenkreisen :1uszuwertcn. Im Prozeß der Konzen
trierung der Krörtc, Mittel und l\löglichkciten wird ein neues 
Baukonzept angeregt. Die Kirchenkreise sollen einen Baufonds 
bilden, dessen Verwaltung dem 13auausschuß übertrngen wer
den soll. Nur so wird es zukünftig noch möglich sein. gröf'>crc 
Bauvorhaben zu realisieren und Fördermittelanteile einzuwerben. 

Pr;ises Prof. Dr. Zobel 

Pommersche Evangelische Kirche Greifswald, 01.04.1996 

Der Priises der Landessynode 

Nr.15 

Beschluß der Landessynode vom 31.03.1996 

Die Synode stimmt der Rahmenvereinbarung über die evangeli
sche Seelsorge in der 13uncleswehr in den neutn Bundesländern 
zu. 

Präses Prof. Dr. Zobel 

Nr. 6) Beschluß des Schlichtungsausschusses der Evangeli

schen Kirche der Union mm 14. Dezember 1995 

Konsistorium 
PA 21711-4/96 

Greifswnld, 21. März 1996 

Nnchstehend veröffentlichen wir den Beschlul:1 des Schlichtungs
ausschusses de1 Evangelischen Kirche der Union Schli;\ 03/95. 
der mit Wirkung vorn 01.01.1996 in Kraft tritt. 

flarder 
Kons i s torinl przis i dent 

Der Schlichtungsausschuß der Evangelischen Kirche der 

Union, SchliA 03/95 
Beschluß 

Der Bemessungssatz für die Vergütung der privatrechtlich be
schäftigten Mitarbeiter, die der Kirchlichen Arbeitsvertrags
ordnung der EKU unterliegen, wird mit Wirkung zum 1. Januar 
1996 auf 84 % angehoben. 
Berlin, den 14. Dezember l 995 

gez. Weichbroat 
Vorsitzender 

gez. Jäger 
Schriftführerin 
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Der Schlichtungsausschuß der Evz111gelischen Kirche der Union 
hat :im 14. Dezember 1995 bcschil1sscn: 

Zu diesem Beschluß teilen wir gemäß Verabredung unter den 
Arbeitsrechtsdezernenten der östlichen Glicdkirchen folgende 
ab 01. Januar 19% geltende Regelung mit: 

I. 

Vergütungen 

Für die Mitarbeiter, die unter die Kirchliche Arbeitsvertrags
ordnung (KAYO) fallen, gilt die nachstehende Regelung: 

1. Die Grundvergütungen für die Mitarbeiter der Yergütungs
gruppc11 1 bis X(§ 26 Ab,atz I Buchstabe ;1 KAVO) sind in der
Anlage 1 zu diesem Schreiben festgelegt.

Die Gesamtvergütungen für die Miu1rbeitcr uer Vergütungsgrup
pen Yl a/b bis X, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollcmlct 
haben (§ 30 KAVO), ergeben sich aus der Anlage 2 zu diesem 
Schreiben. 

2. Die Grundvergütungen der Mitarbeiter der Vergütungsgrup
pen HI bis H 9) (§ 26Absatz 1 Buchstabe a KAVO) sind in der
Anlage 3 zu diesem Schreiben festgelegt.

Die Grundvergütungen der Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 
II l bis II 9, die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
regeln sich nach§ 28 a 1\bsatz I Kr\VO. 

3. Die Beträge des Ortszuschlages (§ 26 Absatz l Buchstabe b
KAVOJ sind in der AnL1ge 4 zu diesem Schreiben festgelegt.

Der Ortszuschlag erhöht sich vom O 1. Jnnu;:1r 1996 an rnr Mitar
beitcr. die unter den VergiitungsgruprcnpL111 /\ fallen 

mit Vergütung n:1ch 
den Vergütungs
gruppen 

- X und lX b
- IX a
- Vill

l'iir d.-is erste zu 
berücksichtigende 
Kind 

um 8,40 Dfll 
um 8,40 0\1 
um 8,40 0\1 

rürjcucs weitere 
zu berücksichti
gende Kind 

um 42.00 DM 
um 33.60 DM 
um 25.20 DM 

Dies gilt nicht für Kinder, für die dns Kindergeld aufgrund 
zwischenstaarl icher Abkommen abweichend von§ 10 Buncles
kindergeldgesetz bemessen wird; ff1r die Anwendung des 
Unterabsatzes I sind diese Kinder bei der Feststellung der 
Zahl der zu berücksichtigenden Kinder nicht mitzuzählen. 

4. Die Beträge des Sozialzuschlages(§ 26 Absatz I Buchsta
be b KAVO) sind in der Anlage 5 zu diesem Schreiben fest
gelegt.

Ziffer 3. Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden. Dabei stehen 
gleich 
die Mitarbeiter der 
Vergütungsgruppe 

H 1, 1 a und 2 
H 2 a, 3 und 3 a 
H4 

den Mitarbeitern der 
Vergütungsgruppe 

X und IX b 
IX a 
VIil 



60 Amtsblatt 

5. Die Stundenvergütung(§ 35 Absatz 3 Unternbsatz l KAVO)
beträgt

in Vergütungsgruppe Dtvl in Vergütungsgruppe DM 

X 13, 13 Hl 13,03 
IX b 13,83 H Ja 13,32 
IX a 14.09 II 2 13.61 
VIII 14.61 H2a 13.92 
VII 15,58 H 3 14,23 
VI a/b 16.60 H 3a 14,55 
V c 17,89 H 4 14,87 
V a/b 19,59 H 4 a 15,20 
IV h 2 1.20 H5 15,53 
IV a 23.02 II 5 a 15,88 
111 25.()2 II 6 16,23 
II b 26.31 H 6 a 16,60 
II a 27,71 H7 16,96 
I b 3 0.26 H 7 a 17,35 
I a 32.89 H8 17,73 
1 15.88 H8a 18, 13 

II 9 18.52 
---·---

II. 

Zulagen 

Die nachstehende Regelung gilt für die MitC1rbcitcr, deren Ver
gütung sich rnch de1 Kirchlichen /\rbeitsvertr:1gsurdnung § 27 
/\bschnitt A KAVO richtet: 

1. Die kirchlichen Mitarbeiter erhalten eine allgemeine Zulage.

Sie beträgt: 

in den \icrgirtungsgruppen 
in den Vergütungsgruppen 
in den Vergütungsgruppen 
in den Vergütungsgruppen 

X 
VIII 
Yb 
lb 

DM 
- - ---------

1 X a 129,23 
\i C ] 52,63 
II a 162,80 
1 61,04 

Bei allgemeinen kirchlichen Vergütungserhöhungen erhöht sich 
die allgemeine Zulage 

2. Technische Mitarbeiter der Vergütungsgruppe V a bis II a
KAVO mit technischer Ausbildung und Mitmbeiter, die auf
grund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent
sprechende T:üigkcitcn ausüben. erhalten neben der allgemei
nen Zulz1gc nach§ 2 eine Tcchnikerzulage von J7,80 DM mo
natlich.

Mitarbeiter der Vergütungsgruppen V b bis II a KAVO erhal
ten neben der allgemeinen Zulage nach § 2 für die Zeit ihrer 
überwiegenden Beschaftigung im Bereich der Ablaufplanung und 
Programmierung von Arbeitsverfahren unter Einsatz von elek
tronischen Datenverarbeitungsanlagen und Systemprogrammen 
eine Programmierzulage von 3 7,80 DM monatlich. Sc1tz I gilt 
nicht für Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulausbildung und Mitarbeiter, die aufgrund gleichwer
tiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig
keiten ausüben. Die Programmierzulage steht dem Mitarbeiter 
neben derTechnikerzulage nach Absatz I nicht zu. 

3. Die Zulagen nach den Ziffern 1 und 2 werden nur für Zeiträu
me gezahlt, für die Bezüge (Vergütung, Urlaubsvergütung,
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Krnnkenbezüge) zustehen. § 33 KAVO gilt entsprechend. 

Die allgemeine ZuLtge nach Ziller 1 i.,t bei der Bemessung des 
Sterbegeldes und des Übergangsgeldes (§§ 41 und 63 KAVO) 
zu berücksichtigen. 

III. 

Praktikantenrege Jung 

1. In § 2 PraktO werden Entgelt und \ierheiratetenzuschlag wie
folgt festgesetzt:

Praktikantin , Praktikant Entgelt Verheirateten-
für den Beruf D\1 zusehlng D\11 

Soziafrirbeiterin. Sozinlarbeiter 
Sozialpädagogin, Sozialpädagoge 
Heilpädagogin, Heilpädagoge 1.978.95 96,04 

Erzieherin. Erzieher 
A ',tcnpt'legerin. A ltcnplkgc:r 6:': 1.97 ')I ,50 

Kinderpflegerin. Kindcrptkger .606,91 91,50 
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Tabelle der Grundvergütungen 

für die Mitarbeiter der Vergi.itu11gsgruppen T bis X 11ach Vollendung des 21. bzw. 23. Lcbcnsjah1es 

die unter den Vergütungsgruppenplan A (Anlage 1 zur KAVO) fallen 

(zu� 27 Abschnitt A KAVO) 

gültig ab 1. Januar 1996 

Grundvergütung der Lebensalterstufe nach vollendetem 

Verg. 21 7� 
__) 25 27 29 31 "� 

.1.) 35 37 39 41 43 45 47 49 

Lebensjahr 

(monatlich in DM) 

---

4.278.01 4 539.91 -+.741.88 4.973.8 l 5.205.77 5.437.73 5.669,63 5.901.59 6.133.51 6.365.48 6 597.43 6.829.36 7.061.28 

I a 3.943. 18 4.123,44 4.303.63 4.483.87 4 6(i+.10 -1844.35 5.024.63 5.204.81 5.385.05 5.565.29 5 745,56 5 925, 75 6.098.57 v 

l b 3.505.53 3.678,01 3.852.07 4.025.33 4. llJo.00 4.371.88 4.545,14 4.7lo.4I 4.891.89 5.064.94 5.238,20 5.411.47 5.584, __ q

Ila 3.107.28 3.266.42 3.425,62 3.584.73 3.743.89 3.503.06 4 062.18 4.221.35 4.380.49 4.539.69 4 696.83 4.857,90 

rr h 2.897 ,24 31)42,30 _) 187,35 3.332.48 3.477.55 3 622.()_; 3.7CJ7,71 3 9\2.(,() 3.912.X0 41112.98 ,1 '48.03 -1-41 1 .4_, 

IlI 2.761.57 2.897.24 3 032.89 3.168.56 3.304.24 3.439.91 3 575,59 3.711.25 3.846.91 3.982.59 4.118.29 4.253,96 -+.380,01 

IV ,1 2.503.32 2.627.48 2 75 l.61 2.875.73 2.999.88 3.124.02 3.248.15 3 372.31 3.496+7 3.620.61 3.744.75 3 8(i8.9 l 3.991.33 

IV ll 2 288.8') 2.3S7.3lJ 2 +85.84 2.584 ... U 2Ci8.U<> 2.7S 1.26 2 879.73 2.978,22 3 07(J,(J:-, 3.175.15 3 2 73.(>5 .'372.10 3185.21 

Va 2.023.90 2.lüL92 2 179.91 2.264.l 9 2.350.75 2.437 .34 2 523,93 2.610.50 2.697.11 2.783.68 2.870,27 2.956,84 3.037.28 

Vh 2 023 90 2 \()192 2.179.91 2.264, 19 2 35(U5 2+37.34 2.)23,93 2.610,50 2.697.11 2.783.68 2S70.27 2 ')56,8-� 2.%2,85 

Vc 1.913.15 1.983.47 2.053.87 2.127.69 2.201.55 2.278.50 2.360.40 2.442.39 2.524.30 2.60b.24 2.687.12 

VIa 1.811.72 1.Sbb.07 1.920.37 1.974,74 2.029.03 2.084.97 2.142.03 2 199,09 2.257.14 2.320.47 2.383.77 2 447,11 2.510,41 2.573.77 2.628.06 

Vlb 1811.72 1.86(),07 1 92(U7 1 974.74 2.029.11 \ 2.0S4.97 2 l -+2.03 2 199.09 2.257,14 2 32(),.17 2._,:-;_,,77 :2.--1-33,31 

VII 1.678.43 1.722.55 1.766.69 1.8 l 0.80 1.854.95 1.899,06 1. 943.18 1.987.34 2.031.45 2.076.77 2.123,13 2.156.58

VIII 1.552. 71 1.593.03 1.633.43 1.673.77 1.714.14 1. 754.49 1.794.88 1.835.22 1.875.59 1.905,57

IX a 1.501,89 1.542,05 1.582.17 1.622.29 1.662,41 1.702,53 1.742,64 1.782.77 1.822.77 

IX b 1.445,61 1.482,25 1.518.84 1.555.44 1.592.06 1.628.69 1.665.32 1.701.91 1.732,88 

X 1.342.34 1.378,96 1.415.59 1.452,20 1.488,82 1.525,42 1.562,04 I .598,68 1.636,26 � 
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Tabelle der Gesamtvergütungen 

für die Mitarbeiter der Vergütungsgruppen VI a/b bis X 
unter 18 Jahren 

die unter den Vergütungsgruppenplan A (Anlage 1 zur KAVO) fallen 
(zu§ 30 KAVO) 

gültig ab 1. Januar 1996 

Gesamtvergütungen in den Vergütungsgruppen 

Vll vm TX a TX b 

(monatlich in D11) 

2.111,32 1.998,02 1.891,16 1.847,96 1.800,12 

Tabelle der Grundvergütungen 

Hcfr4/19% 

;\nlage 2 

X 

1.712,34 

,\11\agc J 

für die Mitarbeiter der Vergütungsgruppe H l bis H 9 n:ich Vollendung des 20. Lebensj:ihres. 
die unter den Vergütungsgruppenplan B (Anlage 2 zur KAVO) r'alle11 (zu� 27 Abschnitt B KAVO) 

gültig ab 1. Januar 1996 

Vergütungsgruppe 2 3 4 5 6 7 8 
gruppe DM DM DM DM DM DM D_\1 DM 

H9 3.223,30 3.27"+,87 3.327,26 3.380,49 3.43+,59 .1.489,54 3.545,36 3.602,]0 
H 8 a 3.153,91 3.204,36 3.255,62 3.307.71 3.360,64 3.414,41 3.469.04 3.524,54 
H8 3.084,50 3.133.84 3.183,96 3.234,92 3.286,68 3.339,28 '.U92.70 3446,C)9 
H 7 a 3.018,09 3.066,38 3.115,43 3.165.26 3.215,9] 3.267,36 3.319.65 3.372,77 
H7 2.951,67 2.998,89 3.046,86 3.095,62 3.145,15 3.195,48 3.246,59 3.298,56 
H6 a 2.888,11 2.934,33 2.961,27 3.028,96 3.077,44 3.126,67 3.176,69 3.227,53 
H6 2.824,57 2.869,75 2.915,67 2.962,31 3.009,71 3.067,88 3.106,79 3.156,52 
H 5 a 2.763,74 2.807,96 2.852,89 2.898,55 2.944,91 2.992,05 3.039,89 3.088,55 
H5 2.702,93 2.746,17 2.790, 1 I 2.834,76 2.880,11 2.926,20 2.973,02 3.020,57 
H 4a 2.644,74 2.687,05 2.730,04 2.773,72 2.818,10 2.863, 18 2.908,99 2.966,56 
H4 2.596,53 2.627,91 2.669,97 2.712,69 2.756,09 2.800, 19 2.844,98 2.890,50 
H 3 a 2.530,85 2.571,33 2.612,48 2.654,27 2.696,74 2.739,89 2.783,74 2.828,26 
H3 2.475,16 2.514,76 2.554,99 2.595,87 2.637,42 2.679,60 2.722,48 2.766,02 
H2a 2.421,87 2.460,60 2.499,99 2.539,97 2.580,61 2.621,90 2.663,85 2.706,48 
H2 2.368,56 2.406,45 2.444,96 2.484,09 2.523,83 2.564,22 2.605,24 2.646,92 
HI a 2.317,57 2.364,65 2.392,33 2.430,60 2.469,50 2.509,00 2.549, 15 2.589,93 
HI 2.266,57 2.302,83 2.339,69 2.377,11 2.415,13 2.453,79 2.493.05 2.532,94 
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Ortszuschlagstabelle 

flir die Mitarbeiter, die unter den Vergütungsgruppenplan A (Anlage I zur KAVO) fallen 
(zu§ 29 KAVO) 

(monatlich in DM) 

gültig ab 1 . Januar 19% 

Tarif- zu der Tarifklasse gehörende Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 

klasse Vergtitungsgruppe 

I h I bi,Ilb 802,94 954,78 1.083,44 
Kr. xm

I C III bis V a./b 
Kr. XII bis Kr. VII 713,61 865,45 994,11 

11 V c bis X 
Kr. VI bis Kr. I 672,18 816,82 945,48 

Bei mehr als einem Kind erhöht �ich der Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 128.66 DI\1. 
Gemäß§ 3 Abs. 2 der Vergütungsregelung Nr. 8 erhöht sich der Ortszuschlag for Mitarbeiter 

Mit Vergütung 
n:1ch den Ver
gütungsgruppen 
X. IX, h und Kr. I
IX a und Kr. II
VJII

für das erste zu 
beriicksichtigcnde 
Kind um 
8,40 DM 
8,40 DM 
8,40 DM 

für jedes weitere zu 
beriic ksichtigcnde 
Kind um 
42,00 DI\I 
33,60 DM 
25,20 DI\I 

Die gilt nicht für Kinder, flir die das Kindergeld aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen abweichend von§ 
10 BKGG bemessen wird: für die Anwendung des§ 3 Abs. 2 Cnterabs .  1 der Vergüttmgsregelung Nr. 8 sind 
diese Kinder bei der Feststellung der Zahl der zu berücksichtigenden Kinder nicht m1tzuz:ihle11. 

Sozialzuschlag Anlage 5 

für die Mitarbeiter, die unter den Vergütung.,gruppenplan B (Anbge 2 zur KAV()) fallen 
(zu§ 29 KAVO) 

bei 1 Kind 
1.28,66 

bei 2 Kindern 
2':'>7,32 

(mcrnatlich in DM) 
gültig a.b 1 . Janua.r 1996 

bei 3 Kindern 
385.98 

bei 4 Kindern 
514,6--1 

bei 5 Kindern 
64:\,30 

bei 6 Kindern 
771,% 

Bei mehr als sechs Kindern erhüht sich der Sozialwsclilag flirjecles weitere zu berücksichtigemlc Kind u111 

128,66 DM. 

Der Sozialzuschlag erhöht sich für Mitarbeiter 
Mit Vergütungen nach den für das erste zu berücksichtigende 
Vergütungsgruppen Kind um 
- Gruppen H 1 und H 2 8,40 DM 
- Gruppen H 2 a, H 3 und

H 3 a
- Gruppe H 4

8,40 DM 
8,40 DM 

für jedes weitere zu berücksichtigende 
Kind um 
42,00DM 

33,60DM 
25,20DM 

Die gilt nicht für Kinder, für die das Kindergeld aufgrund zwischenstaatlicher Abkommen abweichend von § I 0 
BKGG bemessen wird; für die Anwendung des § 5 Abs. 2 in Verbindung mit§ 4Absatz 2 der Vergütungsregelung 
Nr. 8 sind diese Kinder bei der Feststellung der Zahl der zu berücksichtigenden Kinder nicht mitzuzählen. 
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B. Hinweise auf staatliche Gesetze und

Verordnungen

C. Personalnachrichten
Ordiniert:

A1msblatt 

Herr Gerhard Schittko am 3. März 1996 in der St. Jakobi-Kir
che in Greifswald durch Bischof Berger.

Wartestand: 
Pfarrerin Eva-Maria Lehnert, St. Marien II Stralsund, ist zum 
l. 1.1996 gemäß Pfarrerdienstgesetz in den Wartestnnd versetzt
worden.

Pfarrer Hilmar Warnk1·oß, Reinkenhagen, Kirchenkreis 
Grimmen, ist zum 1.4.1996 gemäß Pfarrerdienstgesetz in den 
Wartestand versetzt worden. 

Verstorben: 
Pfarrer i.R. Erwin Krienke, let7.tc Pfarrstelle Trenl, Kirchen
kreis Rügen. im Alter von 84 Jahren. 

D. Freie Stellen
Die Pfarrstelle im Ostseebad Koserow auf Usedom ( l 00 %) wird
frei und ist durch das Konsistorium der Pommerschen Evange
lischen Kirche zum 1. September 1996 wieder zu besetzen.

Zur Kirchengemeinde gehören die Ortschaften Ückcritz, Loddin. 
Koserow und Zempin; sie hat ca.1300 Mitglieder. 

Kirche, Pf::irrhaus und Gemeindehaus befinden sich in Koserow 
in Ückeritz und Zempin ist je eine Kapelle. 

Saisonbedingt sind die Sommermonate durch Urlauberarbeit 
(Konzerte, Lesungen u.ii.) gekennzeichnet, Jugend- und 
Erwachsenenarbeit finden regelmäßig statt. 

Die Gemeinde wünscht sich eine(n) Pfarrer(in), der/die in Zu
sammenarbeit mit dem Gemeindekirchenrat die bisherige 
Gemeindearbeit fortführt und weiterentwickeln will. 

Bewerbun·gcn sind bis zum 31. Mai 1996 an das Konsistorium 
der Pommerschen Evangelischen Kirche in Greifswald zu rich
ten. 

Nähere Auskünfte erteilt: 

E. Weitere Hinw,eise

Pfarrer Christof Erben 
17459 Koserow 
Telefon (03 83 75) 2 02 79 

Nr. 7) Stellenausschreibung der Ev. Ruhegehaltskasse in
Darmstadt

Konsistorium 
PA 21102-5/96 

C,reifswald. 28.03.1996 

Nachstehend wird' eine Stellenaus&chreibung der Ev. 
Ruhegehaltskasse in Darmstadt veröffentlicht. 

Harder 
Konsistorial präsident 
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Bei der Evangelischen Ruhegehaltskasse in Darmstadt ist die 
Stelle eines/einer stellvertretenden Geschäftsführers/Ge
schäftsführerin zu besetzen. 

Die Kasse ist eine gemeinsame Einrichtung von vierzehn Lan
deskirchen und Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Aufgaben 
des/der stell vertretenden Geschärtsführers/Geschäftsführerin lie
gen in den Bereichen Versorgungsrecht, Vermögensverwaltung, 
Mitarbeit in der Vermögensanlage und Organisation. 

D_ie Stelle ist nach Besoldµngsgn.ippe A 14 dotiert.

Erwartet werden Kenntnisse auf diesen Gebieten und eine ent
sprechende Berufserfahrung. In Frage kommen durchschnittiich 
befähigte Beamte und Bcamtinm:n des gehobenen Verwaltungs-
dienstes. 

� 

Die Mitgl'iedschaft in der evangelischen Kirche wird vorausge
setzt. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 26. April 1996 an den 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
Herrn Vizepriisident Bielitz 
Wilhelmshöher Allee 330 
34131 Kassel 

Nr. 8) Generalversammhmg 1996 der Bank für Kirche und 
Diakonie eG 

Wir weisen darauf hin, daß die nlichste ordentliche Generalver
sammlung der Bank für Kirche und Diakonie eG am 8. Mai 1996 
um 10.00 Uhr in der Mercatorhalle Duisburg stattfindet. 

Harder 
Konsistorial präsident 

F. Mitteihtngen für den Kirchlichen Dienst
Nr. 9) Kirchj>au·in der Pommerschen Evangelischen 
Kirche 

Nachstehend veröffentlichen wir den Bericht, den Kirchen
oberbaurat Gunther Kirmis vor der Tagung der Landessynode 
vom 29.-31. März 1996 in Züssow erstattete. 

Dr. Nixdorf 
Oberkonsistorialrnt 

Kirchbau in der Pommerschen Evangelischen Kirche 

Ein Rückblick auf die Jahre 1993 bis 1995 sowie Schlußfol
gerungen und Orientierungen aufgrund einer sich veriin
dernden Situation 

1. Inhalt und Auftrag kirchlichen Bauens
2. Denkmalpflege und Fördermittel
3. Baufinanzierung und Baukonzeption
4. Kirchliche Bauprogramme
5. Bauamt, Kreiskirchl iche Baubeauftragte und Bauausschüsse.
6. Schlußbemerkung

1. Inhalt und Auftrag kirchlichen ßauens
Im Zusammenhang mit der angespannten Finanzsituation unse-
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rer Landeskirche werden verstzirkt Km1salithlen zum Kirchlichen 
Baut.:n proklamierl. Ki1,�hlichcs Bauen - so uic Vurwürfc - wLir
de oft nicht als Zeichen der Hoffnung, sondern als Geltungsbe
dür!'11is uer Kirche cmplundc11 und kirchliches B,1ucn lrtige ei
nen erheb! ichen Anteil an der Verschuldung der Gemeinden und 
der Landcskirclw 

Es isl richtig. Kirchhou ist nicht ohne f:1chpcrsonal, Engage
ment und nicht ohne Geld zu haben. aber geht es bei den kri',i
schen Anfr:1gcn um das kirchliche Rrnen an sich oder wird nicht 
vielmehr eine Kritik kompens1crl, die zw,l!' aur das kirchliche 
Bauen zielt. das nun einmal sichtbare Kirche und langfristiger 
Natur ist, im Eigentlichen aber unsere Unsicherheit in theologi
schen Grundfragen hinsichtlich des Selbstverstzindnisses unse
rer Kirche. die L'nsichcrheil über die Zu1'unrt ckr Kirche und 
ihren sachgemäßen Weg meint und zum Ausdruck bringt? 

Damit soll nicht von einer kritischen Auseinandersetzung des 
Kirchhaus ahgelcnkl. aber doch <1uf' die Einbindung des 
Baugeschehens in die )Jndeskirchlichen Bezüge. Zusammenhän
ge uncl Probleme insges:1mt h:ngeV, iesen sein. Es ist eben nicht 
in unser Belieben gestellt. Mittelbereils,tellungen für die 
Gebliucleerhaltung weithin zu streichen. Dem stehen inhaltlich 
der Vcrkündigungsaurtrag ue1 Kirche und rcchtlJCh unsere Ord
nungen sowie Verträge und Gesetze entgegen. 
In der Kirchenordnung heißt es in .\rtikcl 5, Abs. J: .. Sie (die 
Kirchengemeincle) hat die notwendigen gottesdienstlichen Stü 1

.

te11 und sonstigen Eir11:chtunge11 w schaffen" uncl in der Kirch
lichen Vcrwallungsordnung wird schon in den einleitenden Vor
schriften daraur hingc\1 ieser1. daß inshcsonclcre d:1für 1.u sorgrn 
ist, dc1ß das kirchliche Vermögen in seinem Bestand erhalten 
hlcihl uncl nach l\löglichkeit l'erhes;ert wi1"Li. Unter 3. � 39 wird 
dazu im einzelnen ausgeführt: .. Die Erstellung der Gebliude und 
Riiume, clie zur Errüllung cler kirchlichen Aufgaben notwendig 
sinci. ihre s,tchgemlif:\cAusslc1t.Lung und gewissenhafte Plicgc ist 
eine vordringliche Aufgabe des Gemeindekirchenrates und de:· 
aui'sichtftihrendcn Stelle." Dcirüber hinaus verpllichlcn uns die 
Denkmalschutzgesetze der Linder zur denkmalgereehten ln
slandsetzur1g, Erk1ltun:c und Pllege \Clll Drnkrnalcn (� 61 und in 
Artikel 9. Abs. 2 des Güstrower Vertrages wirci diese Pflicht 
bekr:iJ'tigl. wenn es cl:1 heißt .. Die Kirchen stellen sicher. tL1ß 
ihre Denkmale erhalten bleiben .. :· In dieser Aut·gabenstellung 
hat clic Lancleskirche mit ihrem kirchlichen Bauamt clic Kirchen 
gemeinden seit Jahren nach Kräften unterstützt. Der Stellenwert 
cles kirchlichen B:rnen.s in unserer Landeski1·che ist ablesbar und 
darüber sol llen \\ ir um Creuen und dafür solllen wir t.lankbar 
sein. 

Kirchliches Bauen ist immer Zeichen wider die Resignation und 
wir brauchen in unserer Zeit viele solcher Zeichen. Kirchliches 
Bauen setzt auf Hoffnung, die Hoffnung auf die Zukunft des 
Evangeliums, die die Erhaltung unserer Kirchengebäude ein
schließt. Da Sammlung der Gemeinde und Verkündigung der 
Botschaft Christi auch weiterhin möglich bleiben muß, bleibt 
auch der Auftrag. für die Erhaltung der dafür erforderlichen 
Bauten Sorge zu tragen. 
Einer christlichen Gemeinde die Versammlungsmöglichkeiten 
vorenthalten, würde sie grundlegend am Gemeindesein und -
werden hindern. Das aber hieße, gegen unseren Auftrag zu han
deln. Unverlindert ist davon auszugehen, daß alles kirchliche 
Bauen Dienstfunktion für den Verkündigungsauftrag der Kirche 
hat. Aus dieser Funktion, daß das kirchliche Bauen Aktivitäten 
der Gemeinden an einem bestimmten Ort unter bestimmten Auf-
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gabenstellungen ermöglicht. ist der Kirchbau immer im 
S:1chbczug mit uem Gemcindec1utbau zu sehen. Bauen g1chörl 
damit zum Leben und Dienst der christlichen Kirche, ist nicht 
Sclbslz11eck. sondern Ausdruck kirchlichen Lebens und Dien
stes. 
\\'ir stehen in der Vcrant wortung der Rezeption unseres geschicht
lichen Erbes und können und dürfen uns den Aufgaben und An
forderungen im Kirchhau nicht versagen. denn Vers;1gcn h:1t viel 
mit Kraftlosigkeit des Glaubens und wenig mit christ icher Hoff
nung zu tun. Glaube. Gebet uncl Opfer cler Gemeinde sind das 
Erste im Kirchbau. um unzumutbar erscheinende Cinanzielle 
Belastungen und schwierige Probleme überwinden zu helfen. 
Das eigentliche 1-lcrnmnis, uic Gefahr der Rcoign,1tion liegt in 
unserem Kleinglauben, der weder Gott etwas zutraut noch selbst 
Cl was c1uf sein Wort hin 11 ,1gt. In nüchterner Gclasscnhci t. und 
im Vertrauen auf Gort sollten wir im Kirchbau das tun. was\\ ich
tig. möglich und ver,rntwurthar ist. Daht·i siml Pr·cstigehaulc'n in 
der Tat nicht gefragt. aber den Anspruch einer gediegenen Qua
litiit sollten \1 ir nicht aufgehen. 

Der fr :rnzösische Kulturrninister Jr\ck Lrng g:1h cler Kirche in 
Frankreich anläßlich der Auseinandersetzung um einen neuen 
KatheclrGlbau zu bedenken, daß Glaube zu rurer Archäologie 
\1 erden könnlc, wcn11 die Kirche nicht 1·1.irtfahrc11 würde zu bau
en. Die Sanierung einer Kirche. der Wiederau lbc1u eines Turm
helms, die Schaffung eines Gcmcimlcccntrurn:,. die Erneuerung 
der Orgel, der Neubziu eines Pfarrhauses oder die Komplettie
rung eines GcLiuts können wicht sei,1 als neue S1r,1ßc11, rlrük
ken und Badestege. 
Aus dem Pllcgczust:rnd unscrcr ki1·chlichcn Gebiiudc \\erden 
nicht nur von Eingeweihten Rückschlüsse auf den Zustand der 
Gcmcinclesitu:ition gezogen. Desolate. vcrsclliosscnc und nicht 
genutzte Kirchengcbäuue wirken kontraproduktiv. Kirchen kön
nen ZV, ar nicht das gesprochene Wort ersetzen. haben aber solch 
eine Prcuigtrunktion in sich. einen Zcugnisch:1rnl,:tn l

l

ir rne11sch
liches Handeln und Hoffen. Unterschiitzen wir diesen Zeugnis
charakter· in seiner Wirkung nicht. 
Gottesdienst\ollzug als l\1ittelpunkt cles Gcmcinde!c�1ens gehört 
in die Otlcntlichkcit und damit g:1111j:ihrig i11 unsere Kirc·hen
gebäucle. Gottesdienste sind eben keine Vereinsversammlungen, 
die 1,11rücl,:gc;ogen in Hinterstul•c'll ahl'chaltc11 wer,IC!l können. 
sondern ein f\landat der Gesellschaft. 

L'nsere Kirchen sollten nicht nur stiidtebaul ich, architektonisch inter
essante Kulturerzeugnisse und Der1km,1le für Touristen uncl \\ cnigc 
Speziali@en sein, sondern wieder wr geistigen r.lilte und zentralen 
Stellung in unserer pluralistischen Gesellsch;ii't we:·cJen. Kirchh,rn also 
:tls optimistischer Ausdruck lebendigen Schaffc110, in clcr Überwin
dung von Resignation und Passivität in unseren Gcmeinclen. Daraus 
leiten sich Inhalt und Auftrag kirchlichen Bauens ab. 

2. Denkmalpflege und Fördermittel

Die Pommersche Evangelische K1rche ist Eigentümer und Nut
zer von über 50 % des Denkmalbestandes in Vorpommern. Von 
442 Kirchen und Kapellen sind zur Zeit ca. 60 Objekte nicht mehr 
nutzbar oder vom Verfall bedroht. Eine in den letzten Monaten 
vorgenommene Erfassung und Dokumentation weist 59 Dorfkir
chen und 3 Stadlkirchen als gefährdet aus. Das entspricht einem 
Anteil von 14 % in der Landeskirche. Mit 23 gefährdeten Objek
ten und einem erforderlichen Investitionsbedarf von ca. 24.- �1io 
DM liegt der Anteil im Landkreis Ostvorpommern besonders hoch. 
Insgesamt betriigt der eingeschätzte rnvestitionsbeclarf für clic 
Wiederherstellung der 62 Kirehengebäuclc 52,6 Mio DM. 
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Hinzu kommen in ihrem Rest;ind gefiihrdetc _creschichtlich und 
denkm,tlpflegerisch ort beJeulsc1me Pfarrhof,1J1lc1gen sowie zahl
reiche denkmalgeschützte sonstige Wohn- und Wirtschaflsge
bziudc. Ein 1,eitcrcr Bedarf besteht in der '.::iichcrung unJ Re
staurierung des Kunst- und Kulturgutes einschließlich der Or
geln und Cl\lckc11. 

Der gcsch:itzlc B,rnrcdarr rnr gc):'enwiirtigcn f,csl;1mlssichcrung 
kirchlicher denkmzdswerter Bm1substc1nz liegt in unserer Lan
deskirche bei 223 \lio D\1 uncl rnr 1-- krstellung ,ntf denkmal
pflegerisehem Niveau bei 623 \lio D1'!. Daraus leitet sich für 
die niichstcn S-10 .l:dirc ein jährlicher Bcd;irf 8llcin zur dcnk
rnalpl'Jegerischen Bestandssicherung Ion ca. -+5 Mio DM fur die 
Landeskirche 8b. 

Kirchliche fü1udenkmäler sind ein wesentlicher Bestandteil un
seres kulturellen Erbes und bilden für die Bcvölkcrnng -- Chri
sten und Nichtchristen gleichermaßen -- wichtige Bezugspunkte 
ihrer lclcntiLit. vermitteln Hcim:1i. Ccl,mgenhcit und Zuhause. 
Die Pflege dieses Erbes ist für clie Kirchen in den neuen Bun
r_ksLiI1dern 1.u einer nicht mehr lragh,1rcn L,st gell'urdcn. Erst 
jetzl, wo die Kirchen finanziell c1n Crenzen gekommen sind. wird 
deutlich. welchen Bcitrng sie über .l:ihu.chntc' in der Dcnkrnnl
pflege unm1!lfülig und selbstvern:indl1ch gele1stet haben. 

l::.in 60-jiihrigcr Nachholebcdarf an einer viel tach jahrhundertc
c1ltcn kirchlichen Bausubstanz in Ostdeutschlnnd kann nicht in 3 
Jahren abgc:1rbeilct werden. Für genau diesen ZciL1·;1um standen 
ziber die Förderprogr;imme für die Kirchen nur zur Verfügung .  
:\1it der Wende' gehegte Erwartungen, ll;1ß wir unsere Kirchen il1 
einigen Jahren gleichenm1ßen wie in den westdeutschen Lan
ck:skiffhen \I urdcn i11st;1nclsel/.c11. rcsl:1uricrcn und i,n Kurnfort 
-- z.B. durch die Installation von Heizungen verbessern können -
h,1bcn sich nicht crl'iillt. Nur kur1.Zeitig bis 1993 waren diese 
Hoffnungen durch verst'.1rkte Fördermittelbereilstellungen ge
rechtfertigt. Wir h;ibcn diesen Zc1tr1um genutzt. /\n 1ahlrcichcn 
Ccbüuden, besonders an den Kleinstadtkirchen, wie in Anklam. 
Wolg::ist, Lass;:in, Barth, Crimrnen oder Putbus konnten lange 
L1bcrn1', !igc Instandsetzungen eingeleitet und L.T. rc,disiert wer
den. Die Turmhelme von St. Bartholornäus in Demmin und St. 
\laric11 in P,1,cwal}.: wurck:n saniert b;,w. erneuen. Freilich st:1-
gnieren inzwischen viele der eingeleiteten 1'laßm1hmen, denn 
mit Beginn des Jahres 191)3 hat sich die Fin:,nzinung im Kirch
b::iu wesentlich verschlechtert, d::i Fördermittel des Kulturellen 
l111'ra,truktuq·,rogr:1mms, ,lcs S1:1clteb,1ul'örclcq)r()gl':lmm, öder 
des St�,dtebaulichcn Denkmalschutzprogramms bis auf Ausnah
men fiir die Kirche nicht mehr 1,11r Verfügung stehen und der 
Haushalts;:iusschuß des BundestZ1ges die Streichung von den der 
EKD für kirchliche Bauvorh;iben in den neuen Bundesländern 
zuged;:ichten 30 Mio verfügte. ·von besonderer Tragweite stellt 
sich auch der Wegfall des EKD-Bauhilfcprograrnms ab 1995 
dar. Zu berücksichtigen ist ferner eine jährliche Preissteigerungs� 
rate im Bausektor. Als einziger unzureichender Ausgleich für 
alle Teuerungsraten und Mittelkürzungen steht der Landeskir
che über den Staatskirchenvertrag ein jährlicher Patronatsmittel
anteil von 1,4 Mio DM zur Verfügung. Die verbliebenen fin;:in
ziel len Mittelbereitstellungen der Länder (über den 
Denkmalpflegefonds) decken auch nicht annähernd den Bedarf. 
Aus den k;:ium lösbaren Bilanzierungsproblemen der DDR-Zeil 
sind uns gleichermaßen schwierige Finanzierungsprobleme er
wachsen. Der politische Schutzaspekt für unsere Kirchen ist ent
fallen und die Nutzungsfrequenz hrit sich nicht erhöht. So schrei
tet der Verfall an kirchlichen Baudenkmälern schneller voran 
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;ils alle Rernühungen um die Erh;ilrung. Von cl:1her sind Kirchen 
und Kapellen ;:ils die bedeutendsten Zeugnisse unserer christl,i
chen Kultur mehr geföhrdet denn je. 

Die Einsicht, daß Cemeinden und L::indeskirche c1us eigener Kraft 
die dcnkmzdgeschützk B,1usubsU1111 unu das 11 crlvullc Kunst-
und Kulturgut nicht allein erhalten können, daß Kulturförderung 
nicht in eh, Ermessen des Su:1tes oder der Uimlcr geqellt lllci
ben darf, sondern als Pflicht zu sehen ist. ist wenig ausgeprf,gt. 
Bemühungen der Lmdcskirche, dic.scs/\nlicgen :1ui'L1ndes- uml 
Bundesebene deutlich zu m;:ichen, sind bisher ohne 1, irksarnen 
Erfr1lg gehl ieben. Erinnert sei �,n cl::i,; eiern P.unclcsbnzle1· im Juni 
1993 übergebene Memorandum zu1· denkrnalswerten Bausub
st8n7 der Kirchen. 

Auch die ;:im 5. April 1995 in Dresden stattgefundene liberkon
ressionclk h1chlagung ;,ur P:oblcmc1tik der Bewctl1rung kircl1li
cher Baudenkmiiler in den neuen Bundesllinclern hat bis auf die 
Vcrc1bschicdung eines :\ppcl, keine· wir�lich konkret un1zu,cl
zenclen Vorschläge erbracht. Durch -den Leiter der Haushaltszib
tc:i!ung de., flunLlcsrni11istc1·iums dl'r rin:1111.cn wurde den \'cr
tretern der Kirchen in einem Cesprjch am 20. Juni 1995 deut
lich gcm:icht, d:ii', mich 199G keine Bundesmittel 1.ur Bcll':1h
rung kirchlicher Baudenkrntilcr in den neuen Bunclesl::indern zu 
ern·z,,rten sincl, sieht m:rn einmal von dem neu konziricrten Prn
grnrnm ,,Dach und Fach'• ah Das Ion unserer Lmclcskirche ,lll
geregte l\otsichcrungsrrogr::-imm l1at sich rnil eiern Lind leider 
nicht vcr1, 1rklic!icn lassen. 

In Jcr Bereitstellung vun Dcnknnlplkgefördnmiltc'ln isl in 
Mecklenburg-Vorpommern eine weitere RückHiuCigkeit zu \'Cr
zeichnen. Von einer S,hwcrpunktli,tc mit 50 Objekten und ei
nem Bedarf von 5,4 r,,:Jio. wurden i995 in Vorpommern immer
hin noch 21 Objekte mit einer Förclci's11rn111c von 1.47:1 Mio hc> 
rücksichtigt, c1ber der gemeldete Bed:nr fl1r 1996 mit 35 
Schwcrrunktohicktcn und 4.3 Mi0 DM hat nur noch eine Rc
rücksichtigung,\on 1 .U39 Mio Föruersumrne für 13 Ol,jekte er
fahren. Hinw 1komme11 ;:i]lerclings-+ Ohjeklhcrucksichtigungcn 
des neuen Sonderprogramms "Dach und Fach" mit einer 
Fördersumme des Landes von insgesamt 315.- TOM. Kriti,ch 
a111urncrkcn blcillL d:11', auch 1995 erneut nicill :1l!c Fördermit
tel fristgemäß \ on den betreffenden Kirchengemeinden abge
rechnet wurden. 

fm Vcrhiiltnis der Fördcrmit!clhcrL·itste!lung in Mc:ck!rnburg
Vorpommern lag der Anteil t'ür unsere Landeskirche in Br:in
denhurg mit 555.- TD1'1 1905 noch rel;itiv hoch. 19% werden 
jedoch keine nennensll'erten Betriige zu erwarten sein. 
Fördersummen der angeführten Crößcnordnung sind angesichts 
der Aufgabenstellung und des Bedarfs völlig unzureichend. ja 
geradezu skandalös uncl stehen immer öfter im Widerspruch zu 
den von der Denkmalpflege erhobenen Forderungen und Ziel
stellungen, vor allem aber auch im Widerspruch zu den Ausfüh
rungen in Artikel 9, Abs. 1 des Cüstrower Vertrages, in eiern es 
heißt: ,,Die Kirchen und das L8nd tragen gemeinsam Verant
wortung für Schutz und Erh;:ilt der kirchlichen Denkmale". Mit 
einem Anteil von ca. 5 % Fördermittel, bezogen auf das Ge
s;:imtbauvolumen der L;:indeskirche, bleibt das Land Mecklen
burg-Vorpommern weit hinter dieser Aussage zurlick. 
lmmer·mehr Gemeinden sehen sich nicht mehr in der Lage, den 
Eigenmittelanteil von rn. 50 % der einzuwerbenden Fördermit
tel ;:iufzubringen, oder den Vorlauf in der Plc1nung zu leisten und 
die z.T. umfangreichen und schwierig ;:inmutenden Antrag-
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stellungen überhaupt vorzunehmen. Im Zusammenhang mit wie
derholt vergeblichen Antragstellungen kann das zu Ermüdun
gen und Resignation führen. Wir haben jedoch keine Wahl und 
es kann nur dazu ermutigt werden, in dem Bemühen um Förder
mittel nicht nachzulassen oder gar aufzugeben. 

Die Einflußnahme der Denkmalpllege im kirchlichen Bereich 
gewinnt mit der Profilierung der Denkmalämter an Bedeutung. 
Mit der neu konzipierten Vereinbarung zwischen dem Kultur
ministerium in Mecklenburg-Vorpommern und den evangeli
schen Kirchen wird das traditionell gute partnerschaflliche Zu
sammenwirken zwischen Denkmalpflege urid kirchlichem Bau
amt bekräftigt. Zwar erwächst den kirchlichen Dienststellen eine 
größere Pflicht und Verantwortung, zugleich aber auch die Mög
lichkeit einer stärkeren Mitwirkung bei der Entscheidungsfin
dung neu zu gestaltender kirchlicher Räume entsprechend den 
heutigen Gemei nclebedürfnissen. 

Gernde unsere historischen Kirchen eröffnen Möglichkeiten zur 
vielfältigen Nutzung. Von claher sollten wir unsere Kirchen ent
sprechend zeitgemäßer Anforderungen bewohnbar machen. 
Dabei sind unkonventionelle Lösungen und verantwortbare 
Mehrrachfunktioncn nicht auszuschließen. Flir eine neue erwei
terte Nutzbarmachung von Kirchenräumen seien die Lösungen 
in Rossow und Schien beispielhaft angeführt. Denkmal pflegeri
schen Aspekten knnn bei aller Beachtung keine ausschließliche 
Priorität eingeräumt werden. Unsere Kirchen sind nicht zuerst 
als kunsthistorische Museen. sondern als lebendige Gotteshäu
ser zu erhalten und zu nutzen. Nicht das Idealkonzept ist ge
fragt, sondern die Bestandssicherung und die Erhallllng der 
Nutzungsmöglichkeit. Berechtigte denkmal pllegerische Ansprü
che und Forderungen müssen differenziert in einem vertretba
ren, der Finanzsituation und der Bedeutung des Werkes ange
paßten. Rahmen gehandhabt werden. 

3. Baufinanzierung und ßaukonzeption

In unsercr Landeskirche haben gegenwärtig je ca. 80 
Kirchengemeindeglieder ein kirchliches Gcbtiudc zu erhalten und 
je 320 Gemeindeglieder eine Kirche ode·r Kapelle. Im Durch
schnitt entfällt z.Z. auf jede Kirchengemeinde clie Pflege und 
Wartung von ca. 4 Gebliuden. Mil der neuen Strukturreform 
werden Pl'arrstelleninhaber zukünftig einen wesentlich umfang
reicheren Gebäudebestand zu verwalten haben, darunter oft mehr 
als 6 Ki rchengebliude. 
Zur Zeit ergeben sich folgende durchschnittliche Kosten: 

für die Sanierung eines Pfarrhauses ca. 730 TOM 
für den Neubau eines Pfarrhauses ohne Gemeinderaum 
ca. 750TDM 
für den Neubau eines Pfarrhauses mit Gemeinderaum 
ca. 950 TDM 
für die Außensanierung einer Dorlkirchc ca. SSU TDM 
für die Außensanierung einer Dorfkirche einschl. Innenreno
vierung . .-ihcr ohne lnvcnt.-ir ca. 1. 150 \1io D�I 
lür die ,"\u!.lcnsanicrung einer Klcinst:1c.ltkirchc ca. 2,- bi,; 
6 Mio DM 

DiL· Entwicl-Jung de, i'ihrlichcr, ßauvolur.icns in dL"r Lamlcskrr
che verlief nach der Wende stetig steigend und erreichte mit 42.2 
Mio DM 1993 einen Höhepunkt. Dabei h::it der Anteil des uns 
his 1994 zur Vcrfiigun:,,. stchcmlcn EKD-ß.-iuhilfs!'nnds in J lhhc 
von insgcsarnt 23.3 �lio wescmlich dazu beigetragen. Insgcs:1ml 
haben wir in cler Landeskirche seit der\-Vende ca. 200.- Mio DM 
verhaut. D,1s entspricht einem Durchschnitt von :,:; __ Mio DM 
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jährlich. Mit einem Jahresvolumen von 34.5 Mio l 994 und ei
nem Volumen von 28,3 Mio 1995 zeichnet sich gegenüber 1993 
jedoch eine Rückläufigkeit ab. Bis auf 2 Ausnahmen ist dieser 
Trent auch in den Kirchenkreisen spürbar. 
Bezogen auf das Gesamtbauvolumen der Kirchengemeinden von 
96,4193 Mio in den Jahren 1993 bis 1995 (ohne Berlicksichti
gung des Dorfkirchensanierungsprogramms) liegen die prozen
tualen Anteile der 

Finanzierung aus Fremdmitteln, 
Förderprogrammen, Denkmalpflege, DSD. 
Kommunen usw. bei 16,5 % 
die der kirchl. Beihilfen einschl. EKD-Mittcl, 
Staatsleistungen, aber ohne Dortl<irchensanie- bei 28,3 % 
rungsprogramm und die kirchlichen Eigenan-
teile bei 55.2 % 

Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dal.\ der kirchliche 
Eigenanteil mit 43 % über Darlehensaufnahmen erbrncht wur
de. liegt das Leistungsvermögen der Kirchengemeinclen doch 
erstaunlich hoch. Vorhandene Rückl:1gen in den Kirchenkreisen 
unterstreichen die Leistungsföhigkei t der Gcmei nden in der Bau
finanzierung. Die Zweckbindung cler Rücklagen muß immer 
wieder überprüft werden, um bei der Verfügbarkeit dicserGel
der den optimalen Spielraum ausschöpl'en zu können. 

Die Bauverschuldung der Kirchengemeinden. Kirchenkreise und 
der Landeskirche hat eine Gesamthöhe von - 40.- Mio DM er
reicht. Das bedeutet eine jährliche Darlehnsbedienung von 3.8 
Mio. Damit sind Einnahmen aus Landverkäukn, Pc1chten und 
Mieten auf Jahre hinaus gebunden. 
Die Übernahme weiterer Schuldendienste llißt die finanzielle 
Situation auf allen Ebenen grundslitzlieh nicht mehr zu. Jecle 
eventuelle neue Darlehensaufnahme im Baubereich bedarf wei
terhin einer sorgfältigen Prüfung und hoher Sicherheit. In die
sem Zusammenhang wird auf die in der Anlage beigefügten 
Papiere zu-den Baufinanzen verwiesen und aur eine notwendige 
Auswertung in den Kirchenkreisen aufmerksam gemachl. 

Wie bereits im Baubericht des Konsistoriums zur Herbstsynode 
1994 zum Ausdruck gebracht, gilt es, der Finanzsituation im 
Kirchbau unserer Landeskirche mit neuen Baukonzepten zu be
gegnen. Eine Breitenarbeit, wie wir sie seit 30 Jahren betrieben 
haben, wird sich nicht fortsetzen lassen. Die nur noch begrenzt 
zur Verfügung stehenden Mittel und Kräfte sind schwerpunkt
mäßig noch konzentrierter einzusetzen. 

Als neues Baukonzept wäre z.B. an die Bildung und Vcrwallung 
gemeinsamer Baufonds in den Kirchenkreisen zu denken. Nur 
St' \\ird es zukünftig noch rmigliL·h sein. grölkrc 8:rnvorh:1hc11 
überhaupt zu realisieren. Die Einleitung lördcrmittclabhüngiger 
und größerer Investitionen sollte daher von einer Kirchengemein
de nicht mehr· :illein entschieden werden. lm Kirchenkreis sind 
pru Jahr also nicht mehr 4 oder 5 - wenn auch not wendige grii
ßerc Bauvorhaben durchzuführen - die sich liber fohre hinzie
hend kosten trächtig auswirken. sondern nur noch I oder 2 aus
gndhltc Oh1cktc. Urn in cincmAuswahl'•.nlahrcr1 s:1cligL·r11.ilk 
und zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen. bedarf es 1·01-
gender Voraussetzungen: 

Erstellung einer C,",iiude- und BauwsLrndscrfos,ung für jcdc 
Gemeinde und jeden Kirchcnkr·cis 
Bestätigung der Pfrtrrstellen- und Strukturplanung in der Lan
deskirche 



68 Amtshlatt 

Erstellung von Ausw:1hlkritcricn nach der bautechnischen 
Dringlichkeit und der kirchlichen Notwendigkeit 

Unter Berücksichtigung der Erfassung sowie der Ergebnisse der 
Struktur- und Pi'arrstellen17l,1mmg und derAusw:-ihlkritcrien sind 
Schlußfolgerungen im Hinblick auf die Erhaltung der für den 
kirchlichen Dienst erl·orderlichen Bausubst:1nz zu ziehen. Nicht 
mehr be11ötigle. c·ine Kirchengemeinde hclaslencle und nicht cr
trngstrtichtig zu gestaltende, Gebliude sind zur Disposition zu 
stellen. Das trifft natürlich auch Cür die landeskirchlichen Wohn
htiuscr zu. Der \'crschulclu11gs:rntcil l'lir diese Cchiiuclc liegt hei 
4,- Mio DM. Zur Zeit werden daher Überlegungen angestellt, 
die kirchliche Trägerschnft landeskirchlicher Hliuser auf weni
ge. uns wichtige Gebäude 1.u beschränken und die darnn erfor
clerlichcn Sanicrungc11 aus dem \'cr�aurserlcis der ab1.ugebcn
den zu finanzieren, 
Mit dem Baustor und dem eingeleiteten Verkauf der bereits be
gonnrne11 Baustelle Domstraße 23/24 in Grcitswalcl \\'urde ein 
eindeutiges Zeichen gesetzt. Sicher ist dies ein schmerzhafter 
Schritt und in die Zukuntt gesehen vielleicht sogar ein Verlust; 
aber :ils sich hc;ausstelltc, dal3 cL1s Vorh:-1be11 aurgr11nd von 
Kostenverteueru11gcn und geringer LU erwartenden Mieteinnah
men .:ils ursprünglich kalkuliert, nicht mehr ,lis Renditeobjekt 
zu gest11ltcn war. hlich in cler gcgcnwiirtigcn Situation keine an
dere \löglichkcit. 
Bei der kritischen Sicht unseres kirchlichen Gebäudebestandes 
bilden gottesdicn,tliche Stätten, Kirchen und Kapellen eine 
Ausrwhme. Selli,t wenn eine gemcinclliche Nutzung nicht meh1 
erfolgt. sollten Gotteshäuser nicht nufgegeben. sondern in einen 
zeitweiligen Ruhestand versetzt werden. Dazu sind sie in Dach 
uncl F:1Lch zu erh:ilten. Fin:111zicllc Belastungen dc1 Kirchenge
meinden dürfen sich daraus möglichst nicht ableiten. 

Die Entscheidung 1.ur Aufgabe eines Gottcslnuses sc,!lte nie
mals aus einer Notsituation heraus getroffen werden und ist über
haupt erst nach Ausschöpfung aller \löglichkeiten, auch verän
derter oder erweiterter l\ut;,ung, zu bedenken. Wir cltirCcn uns 
eben nicht darrnt ab!indcn, dal:\ immer mehr Kirchen immer 
weniger genutzt werden. Der Liturgische Ausschuß der EKD 
h:1t emrfohlen, Kirchen mich nichtkirchlichen Veranst:iltungen 
;,u öllnen. soweit dies nicht Aui"tr:1t'. uncl Wesen der Kirche wi
derspricht.Ansätze dazu gibt es in unserer Landeskirche. So wird 
z.B. über eine künftig gemeinsame l\utzung der Kirche i n Leb bin
mit einem Bürgerverein \Trhandelt . .-\uch in Pr(1l1.en und Lamlow
gibt es Bemühungen von Bürgerinitiativen zur Erh,dtung der
Kirche und in Klen1penow wird sich ein Förderverein der ein
sturzgcljlmlctcn Kapelle ;11rnchmcn .. /\ur die genieim:'.men Be
mühungen von Kirche und Kommune bLw. Förderverein zur Wie
derherstellung und Nutzbarmachung der Kirchen St. Nikolai in
Anklam und St. Jakobi in Stralsund sei besonders hingewiesen.
Derartige gemeinsame Nutzungsmodelle oder auch Nutzungs
überlassungen sollten immer Vorrang vor Kirchenaufgaben ha
ben, denn eine Abgabe von Kirchengebäuden ist erst möglich,
wenn die abgebende Körperschaft einen Entwidmungsbeschluß
gefaßt hat und dieser kirchenauf'sichtlich genehmigt wurde. Das
aber ist - Gott sei Dank - immer noch eine schmerzhafter Prozeß
und Entschluß, der nicht nur theologische und rechtlicheAspekte
berührt.

Im Hinblick auf Kirchen ohne kirchliche Nutzung. also solche. 
die aus der kirchlichen Trägerschaft freigegeben wurden und 
einer veränderten Nutzung und neuen Trägerschaft nicht zuge
führt werden können, müssen Sonderregelungen getroffen wer-
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den, dz1mit die Erhaltung der Gebäude gewiih1·lcistct blciht. Das 
ahcr Linn nicht mehr Aul;abe der Kirche sein. 
Es ist zweifelhaft. ob die öffentliche Hand diese Herausforde
rung rechtzeitig erkennt 1ind wahrnimmt. Natürlich bleibt die 
Aurg:1be, in der Bevölkc1ung ein cntsprechcncles Bewußtsein 
zu wecken und Staat und Gesellschaft mit Nachdruck und wie
derholt auf die Mitvernntwortung hinzuweisen; aber für die uns 
wichtigc·n Bauten sollten wir uns ,Llrauf allein nicht \erlassen. 
Wir sind zuerst um unser eigenes Engagement und unseren 
Eigenanteil gefragt. 
Neue Finan;.icrungsquctlcn im B:rnhereich können clurch sog. 
Treuhlinderischc Stiftungen erschlossen werden. D:1zu sollten 
wir Bürger, Betriebe und Einrichtungen aufrufen und ermuti
gen. Erfreulicherweise waren solche Stirtungserrichtungcn im 
letzten Jahr auch in unsc1e1 Landc:-,l:irche rncit'.lich. 
Zahlreiche Fördervereine leisten in unseren Gemeinden ehren
amtlich eine engagierte wirksame Arbeit, cbs soll an dieser Stelle 
einm:11 anerkennend Erw:lllllung finden. ;\uch der Deutschen 
Stiftung Denkmc1lschutz sei für die vielfältigen finanziellen 
Unterstützungen ausdrücklich gedzmkt. 

Der Bereich der BaulastpCiichten, die sich aurgrund kommunzi
ler und grundherrlicher Patronate 'ergeben, ist zur Zeit noch un
erschlc,sscn. Diesbezüglich sollte lbs Patrrrnatswcsc11 wicdc1· 
belebt und neu geregelt \1 nden. 

Bauk0steneinsrarungen können durch clen verstiirktcn Einsatz 
vo111\B-Mal1mJ1rnen oclc1 i1bcr LKZ-Lcistungcn er;,iell wc1·de11. 
Das Angebot cler Arbeitslimter liegt dazu \Or. Die sicl1 dziraus 
ergebenden Möglichkeiten sind noch nicht ausgeschörft. 

4, Kirchliche Bauprogramme 

Das seit fahren in der Landeskirche ·,ach Schwerpunktsetzungen, 
Kriterie11vorgabc11 und s11aiellen ßauprogr:irnmcn pr11kti1,iertc 
Bauen hat sich bewährt .  Dies gilt insbesondere für das 
Dorfkirchensan inu ngsrro gramrn. 

Nachdem im R:1hmc11 dieses Progrnmms in der ersten Phase ab 
1987 innerlrnll;i von 6 Jahren 18 desolate Llllcl in der Substanz 
geschiicligte Kirchen saniert und in der Rq:cl einer erneuten 
Nut1.u;1g ;,ugclcihrt werden konmen. erlulgt 1.u1 Zeil clic 
Abarbeitung von Restleistungen cler Objekte des Progrnmms 2. 
Erfreulicherweise ist der Landeskirche aus eigener Kral·t gelun
gen. clic Ci11:1n1icile11 Vor:iusset1.tlllgc11 Cür clic Fonscl1.ung des 
Dorfkirchensanierungsprogrammes zu sch::iffcn, so daß ab 1996 
weitere 7 Kirchen gesiche1·t und s,miert werden können. 1 nsge
samt \\ ird sich ,lie Zahl clcr cbmit in diesem Programm beclach
ten Kirchen und Kapellen auf 32 erhöhen. Rund 30 \lio DM 
wurden dafür bisher investiert. Die Bemühungen um eine Wei
terführung des Dorfkirchensanierungsprogramms nach 1997 sind 
fortzusetzen. 

Mit der Fertigstellung der beiden Pfarrhausneubm1ten in Lubmin 
und fatznik sowie den umfangreichen Pfarrhaussanierungen in 
Gingst, Stralsund. Ahrenshagen, Dersekow, Bergen. Putbus und 
Katzow konnte das seit 1991 laufende Pforrhaussanierungs
rrogramrn I mit einem Umfang von 28 Objekten und rund 20 
Mio DM bis auf wenige Restarbeiten im wesentlichen zum Ab
schluß gebracht werden. Das 1994 angelaufene 
Pfarrhaussanierungsgprogrnmm 2 mit einem Ges.:imtvolumen 
von rund 12 Mio DM und 15 Objekten wird erst 1996 gänzlich 
zu realisieren sein. Immerhin haben wir dann - auch unter ße
rücksic_htigung einer gewissen Fehlerquote - rund 1/4 aller künf-
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tig in der Landeskirche zu erhaltenen Pfarrhäuser grundsaniert. 
Die \Veiterluhrung dringender Pl'arrhauss;111ierungcn in einem 
Programm 3 ist zur Zeit wegen fehlender fimrnziellerVornusset
zungen nichL gegehen. [s bleibt aher von der Aufgc1bensLellung 
her nngemessen, daß wir im Blick behalten, Umlagen bzw. di
rekte Beitriigc der Kirchengemeinden aus den Kirchcnbssen 
für eine Fortsetzung aufzurufen. 
GrunJstock eines solchen 3. Programms könnten Erlöse :ius dem 
Verk::iuf zukünftig nicht mehr genutzter Pt'mrhäuser sein. Mit 
der Reduzierung der Pfarrstellen werden ca. 60 Pfarrhiiuser frei. 
Auch wenn davon ein Teil neuen vertindenen kirchlichen Nul
zungen zugeführt werden kann, wären doch aus der Veräuße
rung der nicht mehr kirchlich benötigten Pfarrhausanlagen Er
triige zu erzielen. die jeweils einem Fonds in den neuen Kirchen
kreisen zur Weiterführung von Pforrh:1ussa11ierungen zugerühn 
werden könnten. 

In Zusammenhang mit den Pfarrhaussanierungsprogr�mmen ist 
es in letzter Zeit ;u Anfragen zum Umfang und Komfort einzel
ner '.\laßnahmen gekommen: 
Reduzierungen des Bauvolumens und Beschränkungen auf die 
Sichernng der Bausubstrn1z sowie die Einbuiehung der Gemein
de mit größeren Eigenleistungen sollten stärker bedacht wer
den, um die Ergebnisse kirchlichen ßauens glaubwürdiger zu 
gestalten. 

Der Vergabeausschuß hat sich mit diesen Hinweisen wiederholt 
hesch:irtigt und cr,t unlcingst gcmcim:1m mit Propst lfordcr eine 
Besichtigung sanierter Pfarrhäuser einschließlich einer Auswer
tung \·orgcnommn1. Ab Ergebnis hlcibt restzuhallcn: 

Der in einigen Fällen weit über dem Preis eines Neuhaus liegen
de Investitionsaufwand wird l'0m VergabeJusschuß unter Be

rücksichtigung des Standortvorteils, der Bereitstellung von 
Gemcindcr;iumen und einer sp:iter nutzbar zu machenden Raum
reserve als gerechtfertigt ,rngesehen. Durch das erweiterte Raum
angebot werden z.T. ühcrhaupt erst ,v:ue Aktivitäten und erwei
terte Formen der Gemeindearbeit ermöglicht. Rund 60 % der 
s.-iniulcn PL1rrhäuscr liq;en unter dem Neuh:rnpreis eines Pforr
hauses, beinhalten aber im Unterschied zum Neubau durchweg 
einen Gemcinder:1um. Die Eigenbeteiligung der Gemeinden 
wurde bis nn die Grenze der Leistungsfähigkeit nusgeschöpft. 
In 3 F:illcn kann C\tl. eine Fehlinvestition nicht :1usgcschlossen 
werden. Die seinerzeit getroffenen Entscheidungen gehen jedoch 
auf Beschlüsse von GKR und Kreiskirchenrnt zurück, die aus
drücklich di<: zukünftige '.\'utzung als PfarrhJus best:1tigen. Struk
tur- und Pfmrstellenbesetzungspläne lagen dem Vergnbeausschuß 
dazu nicht vor. 
Überzogener Komfort oder sozial ethische Bedenken kann der 
Ausschuß in der Pfarrhaussanierung nicht feststellen. Von daher 
hat der Ausschuß sich für die konsequente Beibehaltung und 
Anwendung der Pfarrhausbauordnung ausgesprochen, zugleich 
aber auch auf die Beachtung von § 7 der Ordnung - der u.a. die 
Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme beinhaltet - hingewiesen. 
Pfarrhäuser sind und bleiben Identifikationspunkte der Gemein
de. Reiner Kunze schreibt in einem Gedicht über das Pfarrhaus: 
,,Wer da bedrängt ist, findet ein Dach und muß nicht beten". 

Auf die erfolgten Sanierungen, Restaurierungen und Neu
einweihungen von Kirchen und Kapellen kann im Rahmen die
ses Berichtes nicht eingegangen werden. Hervorzuheben sind 
die realisierten Bauten des Grundwighauses in Saßnitz und des 
Gemeindehauses in Kloster auf Hiddensee. 
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Verstärktes Augenmerk wurde Dank des Einsatzes des Landes
kirchlichen Glockensachverst:indigcn und des Glocken
beauftragten auf die Restaurierung und Ergänzung von Glocken
anL1gcn gclcgl. 

5. ßauamt, Krciskirchliche ßaubeauftragtc und ßauaus

schüsse

Zur spür'raren Entl:-istung der Pfarrstellcninh:1bcr in Angelegen
heiten des Kirchbaus haben die veränderten wirtschaftlichen 
Bedingungen mich der Wende nicht geführt. Die Anforderungen 
haben sich zwar verJndcrt, aber sie sind damit nichL geringer, 
sondern eher komplizierter und oft auch undurchsichtiger und 
risikohalter geworden. 

l1nscre Gemeinden bedürfen mehr lkn11 je der- t'Jchlichen Be
gleitung durch kirchliche Bauberater auf kreiskirchlicher Ebe
ne. Zur Zeil sind in den Kirchenkreisen lediglich 2 B:1ur:1chlcutc 
ttitig. Die Zurückhaltung gegenüber weiteren Anstellungen liegt 
im wesentlichen im finanziellen L1rwermögen begründet. 

Der Finrrnzsituation der Lnndeskirche uncl den Anforderungen 
und Erwartungshaltungen in den Kirchengemeinden Rechnung 
trngend, wird für die Tätigkeit des Bauamtes, dessen rersonelle 
Zusammensetzung und die Wahrnehmung kirchlichcr Bau
verantwortung in den Kirchenkreisen eine Neuordnung des kirch
lichen B:1uens \'Orgeschl:1gen. Diese Konzeption geht davon ;rns, 
dai3 in der Pommerschen Evangelischen Kirche auch zukünftig 
ein Bau:1ml als intcg1 icrter Best:1ndteil des Konsistori11n1s cr
hnlten bleibt, die bisherige Wahrnehmung kirchlicher Bauver
waltung und kirchcnaufsichtlicher Ger.<:hmigungskompctcnz 
jedoch weitgehend c1uf die Kirchenkreisebene in die Kirchen
verwnltungsnmter verlngcrt wird. Damit kann ein Teil des Per
sonalbestandes des Buuamtes auf die Kirchenkreisebene verla
gert und durch die unmittelhare Wahrnehmung von A ufgnhen in 
der Vorplanung und Bauleitung vor Orl eine vielleicht doch spür
barer werdende Entlnstung der Gemeinden im Bereich der Bau
nehcnko,ten erlielt .,., erden. 
Aus der Neuordnung des Bauamtes d[irfen uns jedoch keine 
Auflösungstendenzen - wie etw:1 in Göi-litz - erwachsen. Das 
können wir uns in Pommern nicht leisten. Es ist eben ein Trug
schluß 1.u mei11cn, durch /\hhau des kirchhaulichen Fachperso
nnls und die Übertragung der .Aufgaben auf freischaffende 
Plnnungshüros könnten Mittel cingcsp:irt wcrclen. Preisgünsti
ger als durch kirchlich erfahrene Bausachverstt\ndige 1st die er
forderliche Baubegleitung und Betreuung in den Gemeinden 
nachweislich mcht möglich. Erst kürzlich wurde das ErforJer
nis eines Bauamtes in der Pfiilzischen Kirche durch ein unah
hjngigcs Wirtschaflsbüro, zwilr bei vcr'.indcrtcr Struktur und 
Aufgabenstellung, aber im Grundsatz doch ausdrücklich bestä
tigt. 
Treffen wir also Sorge für den Erhalt einer funktionstüchtigen 
Bauverwaltung in unserer Landeskirche und belassen wir es nicht 
nur bei einer auf Dezimierung angelegten Strukturver1inderung. 
Es bleibt bei aller erforderlicher Personalreduzierung im Konsi
storium zu gewährleisten, daß das Bauamt eine ausreichende 
Besetzung erfährt. Die Reduzierung dieses Amtes auf 1 Person 
würde der Aufgabenstellung nicht gerecht werden und die Funk
tionstüchtigkeit infrage stellen. Soll die Arbeitsfähigkeit erhal
ten bleiben, ist eine Mindestbesetzung von 2-3 Fachleuten auf 
Landeskirchenebene unbedingt erforderlich. Außerdem darf die 
Übernahme von Baufachleuten aus dem Konsistorium in die 
kreiskirchlichen Verwaltungsämter nicht in das Belieben der 
Kirchenkreise gestellt bleiben. Für diesen Wechsel sind verbind-
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liehe Festlegungen mit entsprechenden firnrnziellen Absicherun
gen zu treffen .. -'\uch die Zuständi:;h:citen und Kompetenzen der 
kreish:irchlichen Baubeauftragten sowie die Koordinierungs
funktion unc.1 Fachaufsicht des Bauamtes des Konsistoriums be
dürfen cindculigcr Festlegungen. Fs gilt die Einheit 10n geistli

cher und ökonomischer Kirchenverwaltung. die Kommunikati

on zwischen den verschiedenen Referaten und auf den unter

schiedlichsten Fbenen in unserer Lrndeskirche für den Bausektor 
auch weiterhin zu gcwt1hrlcistcn und effektiver zu gestalten. 

Im Zusammenhang mit den Anfragen an das kirchliche Bauen 
ist die Bildung eines landcskirchlichcn ßauauschmscs neu ins 
Gespri.iehe gekommen. l\'och als Aufgabenstellung aus der Vor
wendezeit übernommen. hatte die Kirchenleitung 1991 eine ent
sprcclicnde Ordnung beschlossen Danach soll der ßauausschuß 
vornehmlich die Aufgabe haben. die Organe der Pommerschen 
Landeskirche in Bauangelegenheiten zu beraten, bei denen es 
sich um Neub:1ulcn. Erweiterungen. Umbauten undVcr!inderun
gen von Kirchen, Kapellen und anderen, dem Gottesdienst die
nenden, Gebäuden und Räumen handelt und bei denen die Ge

nehmigung vorgeschrieben ist. 

Trotz zeitweiliger Bemühungen ist dieser.Ausschuß bisher nicht 
zustandegekommen. Das liegt zum einen in der leider nicht 
möglich gewesenen Gewinnung geeigneter Mitarbeiter. zum 
zweiten in einer neu zu bestimmenden inhaltlichen Aufgaben
stellung und schließlich nicht zuletzt in der guten konstruktiven 
T:-itigkeit des Vergabeausschusses bcg1-ündel. Splitcslens dann. 
wann der Vergabeausschuß seine Arbeit infolge auslaufender 
Programme einstellen sollte, dann wird die Bildung des Bau
aus,chusscs vordringlich. 

Dankbar dürfen wir zur Kenntnis nehmen, daß der ehemalige 
Bau,1mtsleitei clcr Norclelbischcn Evangelischen Kirche, Hell' 
von I lcnnigs, ,iuch nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 
für die partnerschaftliche Arbeit mit unserer Landeskirche im 
Bereich des kirchlichen Bauens heauftrngt hleiht. 

6. Schlußbemerkung

Was der Kirchbau in unserer Landeskirche leisten konnte, hat er
gclcislct, nfünlich Räume und Gch!iucle ff1r Sammlung der Ge
meinde und Verkündigung der Botschaft zu erhalten. Sicher, das
ist nicl1t immer vollkommen und nicht ohne Fehler geschehen -
aber insgesamt konnten doch grölkrc Verluste vermieden uncl
auch manches Schöne geschaffen werden.
Was der Kirchbau nicht leisten konnte und kann, ist, das einmal
Geschaffene und Erhaltene mit Leben zu erfüllen. Wenn aus dem
Versagen dieses Aurtragcs Kirchen nicht mch1- als Chance, son
dern als Last empfunden werden, erwächst darnus nicht nur eine
Gefährdung unserer Gebäude. Der Landesdenkmalpfleger
Schleswig Holsteins drückt das so aus:
,,Eine Kirche, die ihre Kirchen aufgibt. gibt sich selbst auf."
Trnditionsverlust ist auch immer Realitätsverlust und gerade das
können wir uns am wenigsten erlauben. Bundespräsident Herzog
hat in einer seiner letzten Reden auf die zunehmenden auch geist
lichen Verunsicherungen in der Welt und im Leben des Einzelnen
hingewiesen und angemahnt, angesichts dieser Entwicklung doch
ja die Kirchen im Dorf zu lassen. Welch eine Erwartung an die
Kirchen. als Hoffnungsträger in unserem Lande zu wirken.

Enttäuschen wir diese Hoffnung nicht! 

4 Anlagen 
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Information zur Baufinanzierung in den Jahren 1993 bis 

1995 

- Anlage 1

J.) Gesamtbauvolumen der 
Kirchengemeinden 1993-
1995 ohne Dorfkirchcns:i
nierungsprogramm 

davon (A) Fremdmittel über 
Förderprngr;nnmc, 
Denkmal pflege. 
DSD Kommunen 
usw. 
(B) Kirchl. Beihilfen
einschl. EKD-Mittel
u. St.iatslcistungcn.

aber ohne Dorfkirchen
sanierungsprogrnmm =

(C) Eigenanteile der KGr'll

%.419} TOM 

15.920.8 TOM = 16,5 ,;;. 

27.280.2 TOM = 28.3 '7a 

(Barmittel) 30283.3 TOM = 31,4 % 

(D) Eigenanteile der KG/\!
(Darlehen) 22.935.- TOM = 23,8 % 

Anteile von (Cl und (D) 
a) Bar-Eigenmittel 30.283.3 TOM = 57 % 

b) Vcrschuldung/Darlchrn
der KGM 22.93S.- TOM = 43 % 

2.) Gcsamthau1·olumcn. KGM 
und Landeskirche 1993- 1995= 105 .59 5 .8 TDf'vl 

davon Verschufdt111g/Darlehen 
KGr'll u. LK 36.885.- TOM = 34.9 i,i,

Information zur ßaufinanzierung in den Jahren 1993 bis 
1995 

- Anlage 2

ßauvolumen in TDM 

Kirchenkreis Ist 1993 dav.liber Ist 1994 daUiber Ist 1995 dav.liber 
Staats- Staats- Staats-

J.c:,t;;. Ist�. lstg. 

Bergen 2.144,0 - 3.337,0 50 2.698,0 1,5 
Garz/Rg. 2.658,0 - 2.180,0 110 2.924,0 -
Pasewalk 4.081,6 - 3.965,0 358 1.782,6 130 
Stralsund 3.284,8 - 3.306.7 100 2.775,1 103 
Barth 3.520,0 - 2.989.0 - 1.269,0 265 
Anklam 3.015,0 - 2.430,4 - 1.926,6 218 
Wolga.�t 2.800,0 - 2.313,7 62 3.500,0 335 
Altentreptow 984,3 - 1.994,5 - 879,0 100 
Greifsw.-St. 5.200,0 1.600,0 50 1.600,0 -

Gartz/Penku1 2.231,5 - 1.238,8 45 517,2 107 
Usedom 822,0 - 1.200,0 180 929,7 
Greifs.-Lnnd 900,0 - 1.740,0 - 666,8 35 
Demmin 4.525,0 - 1.686,0 138 2.473.0 57 
Grimmen 1.882.0 - 791,0 80 1. 163,0 10 
Ueckerm. 1.232,5 - 461,6 - 801,0 40 

39.280.7 31.233.6 1.173 25.905,( 1.415 
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Kirche11krci, Ist 1993 cla,.iiber Ist 1994 
1 StUJlS-

1,;tg. 

+ 1
Dorf,irchen-1sanier.pr. 
(NEK

1
2.064.6 

+ 1
2.130,6 

1 167.2 
iandeskirchl.

875.1 

G1?Sit11tangabcn in Mio 

1979 2.9 \1io \1 DDR 

1982 3.8 Mio \1 D DR 

1889 6.- Mio \1 DDR 

clav.iibcr Ist l 'l95 dav.liher
Sta:m- 1 St:1ats-
lstg. lstg. 

,-�,J-
1 

9
19.

9 1 

28.843, 

davon über EKD-Bau
progr:1mm 

llJ9U l,J Mio 

1991 1.8 Mio 

1992 34.8 Mio DM 1992 
1davon Bund 7,2) 

ll.7Mi0

1993 42.2 Mio DM 6.-1. Mio 

1994 34,5 Mio DM 2.1 Mio 

1995 28.8 l\1in DM 1995 () 

Information zur Baufinanzierung in den Jahren 1993 bis 
1995 

- Anlage 3

Verschuldungen über Darlehen (TDM)

Ist 1993 lsl 1994 Ist 1 995 G,·,aml 

ßcqcc'll 27 1 1.18] 1 ()75 2.185 
G.:irz/Rg . 386 266 1.811 2.463 
Pasewalk 453 299 330 1.082 
Stralsund 500 1.350 400 2.250 
Barth 880 587 80 1.547 
Anklam 44 815 445 l.304
Wolgast - 1.190 300 1.490
AI tentreptow 115 849 164 1.128
Greifs.-Stadt 2.550 175 680 3.405
Gartz/Penkun 668 463 - 1.131
Usedom 204 590 260 1.054 

Greifs.-Land 490 300 60 850 
Demmin 740 100 400 1.240 

Grimmen 875 34 360 1.269 
Ueckermünde 315 - 222 537 

8.247 8.201 6.487 22.935 

Amcsblacc 

, Ist 1993 

Pfän-h8lJSSil
nicrungsprngr. 
2 (LK und 
KCM) 

Drirfkirchcn
s:rnierung 1 
Lrndcskirch- 1 
liehe Htiuser 1.2�0 1

9.� 

Ist 1994 

2.500 

71 

1st 1995 Gcs;irnt 

2.50(1 5.00() 

2.500 5.000 

750 1 3.950 

12.237. 1 �.885

Information zur Baufinanzierung in den Jahren 1993 bis 
1995 
-Anlage 4

Jahresschuldendienst und Rücklage in TDl\I

J ahrcssummc Rücklagen 
I 

Di ITcrc11z 
Schulden- per 31.12.95 zum Stand 

dienst 31.12.93 

1. Bergen

1 Strnlsuncl 
Barth 

2. Grimmen 1• 
Demmin
.Ä.]tentrept. 1 

3. GrciL-Siacll 1
Greit'.-Land 1,\nkl:1111
Wolgast 

j Usedom 1 
4. I f\1scw:1! k 

1
Ceckermünde 
C:ntz Penkun 

Ges. KirchenJ 
kreise 1 

-

568,9 

2'.18.0 
200,4 

1.007,3 

142,4 
93.0 
101 ,7 
337,l 

384,0 
168,7 
1 '.,CJ.(i 
204,3 
IOR.O 

1.024,6 

146,3 
63.9 
87 .8 

298,0 

2.667,0 

LK Pfarrhaussanierung 2 
LK Dorfkirchensanierung
Landesk. Häuser 

400.0 
400,0 
211,0 
102,0 H;:ius der Stille (LK) 

7 4(,.2 

1 287.7 

'.:lT18.7 
2357,9 
6.730,5 

1.444.2 
4.297,1 
l .354,7
7.096,0 

() l 9 3 
885,6 

1 CJ34.9 
71J0,7 
407.7 

4.848,2 

1.296,8 
9 l 0,4 
S 16,8 

3.024,0 

21.698,7 

LK insgesamt 3.780,0 

i+ 56.2) 

(-12<,.-J.1 

( + 1.::115 '.:l) 
(-1.361.6) 

(+ 1.036.7) 
(+ 2.215,4) 
(+369 5) 

(+ 478 ()) 
(+ 391.5) 
(+ 75(,A) 
(+ 84.4) 
(- 96.01 

(+ 404.01 
(+ 5017 )
(+ 295.5) 

(+ 6.215,3) 

Nr. 10) Abschlußbericht des Gremiums zw· Aufarbeitung 
der Vergangenheit - Synodaltag März 1996 -

Das Gremium zur Aufarbeitung der Vergangenheit legt cler Syn
ode einen Abschlußbericht über eine fast viereinhalbjährige Tti-
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tigkeit vor. Bei der Herbsttagung 1991 hat die Landessynode 
beschlossen. daß unsere Arbeitsgruppe gebildet werden sollte. 
Die Kirchenleitung hat dann die Personen für unsere Arbeits
gruppe berui'en, jeweils 3 Personen aus der Propstei Stralsund. 
:ius der Propstei Pasewalk und dem Arbeitsbereich der Diako
nie. Im Lau rc der t\rbeit hat sich die Zusammensetzung de., Gre
miums vert\ndert. Einzelne Mitglieder der Arbeitsgruppe sahen 
sich nicht in der Lage, die inneren Belastungen, die die t\rbeit 
mit sich brachte, zu tragen. 

Das Gremium zur Aufarbeitung hatte die Aufgabe, zu prüfen, 
ob unsere Pommei-sche Kirche in der Zeit der DDR mit dem 
Staatssicherheitsdienst zusammengearbeitet hat. Dieser Vorwurr 
wurde erhoben. 1991 und in den folgenden Jahren haben die 
Medien einzelne Beispiele in die Öffentlichkeit gebracht. Es 
wurden mit Namen und Foto einzelne Mitarbeiter der Kirche 
genannt, die in den Akten des Staatssicherheitsdienstes als Il\1 
(Inoffizieller Mitarbeiter) geführt w,1ren. Auszüge aus Akten 
wurden mit 1erö!Tcntlicht. Die,e Einzelbeisr,ielc wurden ,chnell 
verallgemeinert, und es hieß: Die Kirche wm vom Staatssicher
heitsdienst u nterw,u1dert. 
Die Glaubwürdigkeit unserer Kirche stand auf dem Spiel. 

Die Landessynode hatte im Herbst l 991 den Beschluß gefaßt, 
daß nlle hauptamtlichen Mit:irbeiter unserer Kirche sowie die 
Mitglieder der Landessynode und der Kirchenleitung au!' mög
liche Kontakte zum MfS schriftlich befrngt werden sollten. Die 
meisten Mit,trbeitcr haben wnhrhcitogemäl.\ geantwortet. Von 
einzelnen bekamen wir Auskünfte, die mit dem nicht überein
stimmten. 1\JS un, 1,u einem spjteren Zeitpunkt von der Gauck
Behörde mitgeteilt wurde. Einzelne ivlitarbeiter haben die Be-
1·ragung als Zumutung empfunden und die Fragen nicht beant
wortet. Unsere Aufgabe im Auiv.rbeitungsausschuß war es, die
se Befragungen auszuwerten. Wir h:iben (bs persönliche Gc
sprt\ch mit denen gesucht, die mitgeteilt hatten, da!l es Kontakte 
gnb. \Vir hnben mit ihnen zusnmmen 0berlcgt. wie damit umge
gangen werden k::rnn. 

Im Frühjahr 1992 ging die Landessynode noch einen Schritt weiter 
und beschloll, daß derselbe Personenkreis, der befragt worden war. 
sich :1uch einer Cibcrprlifung durch die ßchördc des ßundeshcaur
trngten für die lJnterlagen des Staatssicherheitsdienstes (Gauck
l3d1ördc) unterziehen soll. Die anderen Landeskirchen im ßereic:11 
der ehemaligen DDR hnben nach und nach entsprechende Beschlüs
se gcf:ißt und cbc111·a1ls 1\rheitsgrnprcn gebildet, die sich mit der 
Aufarbeitung der Vergangenheit zu bescht\ftigen hatten. 

Der Beschluß der Landessynode vom Frühjahr J 992 war um
stritten. Es wurde kritisch bemerkt, daß solche Überprüfung ein 
grundst\tzliches Mißtrauen gegenüber unseren Mitarbeitern sei. 
Das war es aber nicht. Durch die Inanspruchnahme der Dienst
stelle des Bundesbeauftragten wollten wir bewußt über den inn
erkirchlichen Rahmen hinausgehen und uns gegen die Verdäch
tigung verwahren. daß in der Kirche solche heiklen Fragen un
ter den Teppich gekehrt werden. Außerdem wollten wir durch 
die Auskünfte der Gauck-Behörde auch instandgesetzt sein, die
jenigen zu entlasten, die unberechtigterweise verdächtigt oder 
beschuldigt wurden durch aufkommende Gerüchte. Der 
Pommersche Diakonie-Verein Züssow hat den Beschluß der 
Synode für seine Mitarbeiter nicht akzeptiert. 

Spt\ter hat die Gauck-Behörde in Auslegung des Gesetzes über 
den Umgang mit den Unterlngen des MfS entschieden, daß die 
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Mitarbeiter der Diakonie als Mitglieder 1·on rechtlich selh'1':in
digen Vereinen behandelt werden. l n diesen Fällen werden nicht 
alle Mitnrbeiter. sondern nur leitende Mitarbeiter iiberprüft. sodaß 
wir den Mitarbeitern der Diakonie nicht weiter nachgehen konn
ten. 

Die Überprüfung durch die Gauck-Behörde hat für unsere Lan
deskirche folgendes Ergebnis gebr8cht: 

Insgesamt hnt unser Gremium von der Dicnstst,·lle des Bundes
beauftragten 660 Bescheide erhalten, d8von sind 637 ohne Be
fund; d h, wir haben die offizielle Mitteilung erhalten. dnß es in 
den Akten des MfS keine Hinweise auf eine lrnuptamtliche oder 
inoffizielle Tätigkeit dieser Persnnen für den Stnntssicherheits
dienst gibt. Alle Mitarbeiter für uie das zutrit!L, sind von uns 
entsprechend benachrichtigt worden. 

Zu 23 Personen hat unser Gremium die Auskunft erlrnlten. dnß 
ein Aktcnvorg,1ng vorhanden ist. Die Behö1·dc des ßundcsbe
auftragten hat zu jeder dieser Personen eine Recherche erstellt, 
d.h., sie lnt um eine Zusammenstellung an die Hand gegeben,
in der die Fakten verzeichnet sind, die nus den Akten hervorge
hen, z.B. VcrpflichtungserkUirung, Dnuer der Kontnktc. Inhalte
der Gesprt\che und Berichte, Zuwendungen des MfS �111 die ein
zelnen Personen, u.n. Die einzelnen Punkte sind durch Ablich
tungen aus dem Aktenbdu.nd belegt.
Ein Wort zum Stellenwert dieser Akten muß an dieser Stelle
gesagt werden. Gemeint sjnd nicht die Obscrvierungs:1kten. ,ilso
jene Akten, die das MfS angelegt hat als sogenannte OPK-Ak
tcn (Or,crz•.tive PlTSoncnkontrolle). Diesc.\kten wcrclcn uns nicht
zugänglich gemacht, nur der Betreffende selbst kann sie einse
hen. Die Recherchen der G8uck-Lkhördc beziehen sich au!' die
Mitarbeiterakten des MJS;.die in zwei Abteilungen als Perso
nabkten und rils Arbeitsakten gdiihrt w0rden sind.

lJ mstritten ist der Wnhrheitsgehal t dieser· Akten. Einerseits wird 
vor allem voq ollizieller Seite den Akten ein hoher Stellenwert 
zugesproche11. Begründet wird dns damit. dai3 das l\HS sei her 
eine All Qucl)c:nhitik durchrührte. Die einzelnen Jnl'ormatio
nen wurden miteinander verglichen und überprüft Außerdem 
bcs::ill cL1s MrS eine straffe rniliUrischc Struktur in der die je
weiligen Leiter einen überschaub::iren Kreis \'On direkt Unter
stellten anleitvte und �ontrol liertcn. 

;\ndercr,c:its wird der Wahrheitsgehalt ckr Akten angefragt. vor 
allem von Betroffenen, mit der Begründung, daß es Tendenz
akten sind und die c:nzelncn Führung,offizicrc nuch bemüht 
w2,ren, Erlolgsmeldungen weiterzugeben. Es knnn Z1uch nicht 
ausgeschlossen werden, daß manches, was in den Akten er
scheint, aus verschiedenen Quellen zusammengefügt worden ist. 

Wir haben uns in unserem Gremium bemüht. differenziert mit 
den Akten umzugehen. Wir haben sie nicht als absolute Wnhrhcit 
bewertet, aber auch nicht als belanglose Notizen. Nie haben wir 
uns auf die Akten beschrt\nkt; immer haben wir das persönliche 
Gespräch mit dem Betreffenden geführt, bevor wir zu einer Mei
nungsbildung und Beurteilung der Kontakte gekommen sind. 

Von den 23 Personen, die Kontakte zum MfS hatte, hat unser 
Gremium 16 Personen entlastet. Mnnchmal war dns eindeutig, 
manchmal war es für unsere Arbeitsgruppe auch ein schwieri
ger Prozeß der Entscheidungsfindung. Diese 16 Personen wa
ren keine Mitarbeiter des MfS, auch wenn der Staatssicherheits-
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dienst manche von ihnen als Hvl geführt hat. Einige dieser Per
sonen haben 1·rühcr oder sp:itcr von sich aus den Kontakt zum 
MfS abgebrochen. Manche haben dem MfS-Mit;:irbeiter klare 
;\hsagcn erteilt aus Claubcns- und Cnvisscnsgründcn min die 
Kont;:ikte endeten dadurch, daß das /vlfS da, Interesse an der 
Person verlor wegen Dekonspir:1tion oder weil der Kcrntak t nicht 
effekli v war. 

DekonspiraLion heißt: Information etwa des Dienstvorgesetzten 
liher die Kontakte. An dieser Stelle wm dns �fS empfindlich. 
Konspiration war eine GrumJvorausseLzung für den Staatssicher
heitsdienst. 

Bei einigen Personen ist es nur zu einem l'.v1-Vorl:iuf gekom
men, :ilso zu einem /\nni'iherungsversul'11. der danri nicht \\'eitcr 
verfolgt wurde. 

Die verbleibenden 7 Personen hatten regelmtißige Kontakte zum 
St.rntssicherheitsdicnst. oft über Jahre. in einzelnen Fiillen durch 
Jahrzehnte. Die Kontakte endeten erst mit der Auflösung des 
MfS 1989. In diesen Fiillen haben wir auch den Vor
prü rungsausschuß der EKD in,\nsprud1 genommen, der zu prü
fen hatte, ob in diesen Kontakten Amtspflichtverletzungen vor-
1 icgen. Die Ergebnisse dieserVorprülung lrnbcn wir in unserem 
Gremium aufgenommen und nuch andererseits Recherchen an
gestellt und 11atürlil'l1 die crl'orclcrlichcn Gesr7r'.ichc mit den Be
troffenen gel'ührt. Dann haben wir der Kirchenleitung eine Emp
fehlung gci:::chen, 1, ie un:.crcs Er:1ehtcns in der Sache verl';ihrcn 
werden könnte. Wir hatten in unserem Gremium keine Entschei
clungskompetcnz im f31ick nuf mögliche dicnstrcchtlichc Kon
sequenzen fur die Betroffenen. Die Entscheidungen in diesen 7 
Fiillen und clie Erkl::irungen der Kirchenleitung zu den eim.elncn 
Personen kennen Sie. 

Ccnercll kann folgendes gesagt wen.Jen: 
Es h:it uns betroffen gemacht. daß mehrere Mitglieder der 
Kirchrnlcitung Li:1gjiihrige Kontakte zum Ml'S hatten ohne 
'.vtandzit durch die Kirchenleitung. Dm hat in unserer Kirche zu 
erheblichen Belastungen uncl Srannungcn geführt. 

Auch für diese 7 Personen gilt· 
Nicht jeder, der vom MfS als Hvl registriert war mit Decknamen 
und ausführlichen Aktennotizen. ist lvlitmbeiter des MfS gewe
sen. Allerdings hat es bei länger andaucmdcn Kontakten eine 
zunehmende Distanzverringerung zwischen dem Führungs
offizier· des M rs und der Kontaktperson gegeben. Man wurde 
miteinander vertr:rnt und es entstancl eine Beziehung der Ver
traul id1kcil. ,\rntsrllichl\'crlctzungcn konnten in dieser Situati
on nicht ausbleiben (Verletzung der Dienstverschwiegenheit). 

Das MfS verfolgte eine Doppelstrategie: Es wollte einerseits die 
Kontaktpersonen „abschöpfen". d.h., interne Informationen über 
Personen und innerkirchliche Vorgänge gewinnen, und es woll
te andererseits Einfluß nehmen über diese Kontaktpersonen auf 
kirchliche Entscheidungen und Äußerungen. In Einzelfällen war 
das MfS mit dieser Doppelstrategie erfolgreich. Aber es kann 
keine Rede davon sein, daß unsere Landeskirche vom Staatssi
cherheitsdienst unterwandert war, wie es vergröbernd in den Me
dien behauptet wurcle. Schon die Zahlen reden eine deutliche 
Sprache. Nur von 2 Pforrern müssen wir sagen, daß sie mit dem 
MfS zusammengearbeitet haben. In beiden Fällen hat die 
Kirchenleitung Disziplinarverfahren beschlossen. In einem die
ser beiden Fälle ist das Verfahren noch nicht zum Abschluß ge-
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kommen. im anderen Fall ist es mit einer 2-jährigen A mtsenthe
hung ahgc'schJ0sscn worden. 

D:1rüherhinaus gibt es Crcnzl':illc, die irn Dct:til nicht weiter 
verfolgt werden konnten, weil vom '.vtfS slimtlicheAkten zu die
sen Personen vernichtet wurden. Auch bl:\t sich juristisch m:rn
ches nur teilweise kliiren uncl erfassen. lrnmer wieder haben wir 
feststellen müssen, daß es bei den Betroffenen nur in geringem 
Maße oder überhaupt nicht die Bc1·eitschaft gegeben hat, per
sönliche Schuld im Zusammenhang mit diesen KontZtkten ein
zugestehen. Aber es hat doL:h auch manches scelso1·gcrlil'i1c 
Gespräch gegeben mit persönlichem Zuspruch der Vergebung. 
Wo d,1s geschieht, da ist Vergangenheit z1uch innerlich aufgcM
beitet worden , aber dZts können wir nicht mnchen. 

Die Begrenztheit unserer Arbeit hctt unser Gremium deutlich ge
spiirt. Es gab Vorbehalte gegen unsere i\rheit. vn1· allem hei den 
Betroffenen. Unsere Empfehlungen sind nur teil weise ;:iufgenom
mt'n worden und mnnchc Unterstützung unserer Arbeit h::thcn 
wir vermißt. 

Wir wollten nicht Richter sein über Brüder und Schwestern. und 
wir hoffen, daß wir es :rnch nicht gewesen sind. Das freilich war 
unsere ;\ul'gabc. einen ßcitr:1g zu leisten zur C1laubwiirdigkeit 
unserer Kirche. Darum haben wir uns bemüht. 

Wir haben vertraulich gearbeitet in unserem Gremium. Das 
Arbeitsmaterial, d:is uns zug:ingcn ist und das wir seihst erar
beitet hc1ben, wird archiviert. nicht im lancleskirchlichenArchiv, 
sondern in der Bischofsbm:lei. Das M:itcrial bnn nicht allgc
me111 zugänglich sein. nber es sollte zur Verl'ligung stehen für 
zeitgeschichtliche Forschungsnufgahen. Wir meinen. claE\ clie 
Herausg:.ibc des Materials fur diese Zwecke in der Verantwor
tung des Bischofs liegen sol 1,te. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß noch neue Ftillc von 
Verstrid.ung im Netz des St:1atssichcrhci hdicnstcs dc1 chcrncili
gen DDR auftreten. Die Synode muß entscheiden, wie dann ver
rah1·en werden soll. Eine Möglichkeit w'.i1·c. daß unser Cremiurn 
in solchen Fällen noch einmal nktiv wird. Aber dazu bedarf es 
einer erneuten 13cauth:1gung durch die Synode 

Wir beenden unsere Arbeit im Wissen darum. clnß uns nur ein 
Sektor der Aufarbeitung der Vergangenheit bescllLiftigt hat. das 
Verhiiltnis zum Staatssicherheitsdienst der DDR. 
/\ndcrcs bleibt noch zu tun t'ür unsalle. Zur ,\ul'nrbcitung der 
Vergangenheit gehört c1uch dies, daß wir uns vergegenwiirtigen, 
welche positiven ErLthrungen wir gern:1cht haben i111 Clauhcn 
und ll]it unserer Kirche in der Zeit der DDR. Über dem, womit 
wir uns kritisch auseinandersetzen müssen, darf das nicht verlo
rengehen, was wir in der DDR an geistlichen Erfahrungen ge
wonnen haben. Das muß aufgehoben bleiben für die neuen Her
ausforderungen in der Gegenwart und es mag wirksam werden 
für die Lösung der Probleme und Aufgaben, die uns heute ge
stellt sind. 

Propst i.R. Haberecht 

Nr. 11) Michael Meyer-ßlanck: Leben, Leib und Liturgie 

Die Praktische Theologie Wilhelm Sti.ihlins. Arbeiten zur Prak
tischen Theologie, Band 6. Verlag Walter de Gruyter, Berlin -
New York, 1994. XTV, 465 S. Leinen, DM 198,-. 
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Über ein Buch soll berichtet werden, zu dessen Anschaffung 
wir wohl nur wenige umcrer Leserinnen und Leser überreden 
können. Einmal wegen des stolzen Preises. Da muß man aller
dings sagen: Wenn Sie schon lange keinen gediegenen und soli
de ausgestatteten Lei11enk1nd altdeutscher .--'\rt neu erworben 
haben - hier wäre Gelegenheit. Und der Inhalt würde es recht
fertigen. Freilich: Es geht schon hoch wissenschaftlich zu, und 
der Autor ist bestrebt, au/' ,ilteren Spuren eine neue Konzeption 
für das geamte Gebiet der Praktischen Theologie zu entwickeln. 
Da ist der Gottesdienst, über dessen Theologie und Praxis wir 
unsere Leserinnen und Leser inrormieren möchten, ein wichti
ges Teilgebiet. das von \'ertretern universit:irer Theologie oft 
einen eher peripheren Ort zugewiesen bekommt. Nicht ;:iber von 
Meyer-Blanck1 Das zeigt ja schon die Überschrift, insbesonde
re aber der Mann. au/' dessen Spuren er hier wandelt: Wilhelm 
Stähl in ( 1883-197 5), zuerst fränkischer Pfarrer, später jahrzehn
telang Professor in Münster, etliche Jahre Landesbischof von 
Olclenl•urg und cl:mach noch lange literarisch eifrig Uitig. Stihlin 
gehört zu den wichtigsten Begründern der Berneuchener Bewe
gung und der hier zentralen Michaelsbrudersch;:ift, die bis heute 
eine be;1chtlichc Rolle spielt, wenn :1uch viel leicht mehr außer
halb als innerhalb Niedersachsens. Weniger bekannt ist viel
leicht. daß Stählin in der Jugendbewegung der Zwanzigerjahre 
eine zentrnle R0lle gespielt hat: zds .,Bundesleiter" im „Bund 
deutscher Jugcmlvereine" (ßDJ). 

Michael Meyer-Blanck war acht Jahre lang Dozent für clen Konfir
mandenunterricht an unserem Religionspiiclagogischen Institut in 
Loceum. Über die Konfinrntion hat er denn auch vor einigen Jah
res seine Dissertation geschrieben (in derselben Reihe als Band 2 
erscl1icnen). Mit dem Buch über St:ihlin hat er sich 1993/04 habili
tiert - in Münster: Es liest sich wie die Programmschrift eines, der 
entschlossen scheint, einen praktisch-theologischen Lehrstuhl zu 
erklimmen. Was ihm inzwischen zwar nicht in Münster. wohl aber 
an der Berliner Humboldt-Universität gelungen ist. 

Wir hatten Gelegenheit. Meyer-Blrmck im Ausschuß für den 
Nicdcr<ichsisch-ßremischcn Gesangbuchanhang und - als Gast, 
doch ebenso kompetent wie engagiert - im Liturgischen Aus
schuß der VELKD bei der Erstellung der neuen Konfirmationsagende 
zu erlchcn. Wir lwllcn, clcnnoch nicht (positiYI) allzu \Oreinge
nommen zu sein, um sein Buch zu besprechen. Seine Lektüre ist 
lohnend aus mindestens zwei Gründen: 1. weil Stählins Wirken 
und Auswirkungen t'iir Theologie und Kirche hier ebenso ein
fühlsam wie auch kritisch nachgegangen wird; 2. weil hier die 
Liturgik innerhalb einer Konzeption von Praktischer Theologie 
endlich einmal zmgemes,cn berücksichtigt wird und sich daraus 
eine weiterführende Rerle;,;.ion und Diskussion über Theologie 
und Praxis des Gottesdienstes entwickeln kann. 

Das Buch ist folgendermaßen aufgebaut: Vorbemerkungen zu 
Methodik und Quellenlage ( 1.), ein biographischer (die Spät
phase dieses langen Lebens leider ausklammernder) Teil (2.), 
sowie ein Bericht über die bisherige Stählinforschung (3.) wer
den vorausgeschickt (63 Seiten). Der Hauptteil (4.) untersucht 
auf 238 Seiten die drei von Meyer-Blanck ermittelten „Schlüssel
kategorien" für die Anschauungen Stählins, eben „Leben, Leib 
und Liturgie". Diese Auswertung der Stählinschen Veröffentli
chungen wird ergänzt (5.) durch seine Sichtung von Materialien 
zu Stählins Vorlesungen und seinem eigenartigen, in Nürnberg 
wie Münster jahrelang abgehaltenen „Religionsunterricht für Er
wachsene" (,,St. eigene Praxis als Lehrer der Kirche"), In einem 
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Schlußteil (6.) skizziert Meyer-Blanck auf der Grundlage der 
Stiihlinschen Gedanken Grunclzii12c: einer ei12cncn Praktischen 
Theologie. In drei Anhängen sind wertvolle Archivmaterialien 
aus dem Nach!Jß Stählins beigefügt. 

Stählin hat zwar eine Reihe von Grundüberzeugungen und 
ansichten zeitlebens festgehalten. die Meyer-Blanck unter je
nen drei Hegriffcn herausdestilliert: er hat aber kein geschlosse
nes theologisches System entwickelt - und ist eben deshalb be
sonders geeignet als AusgJngspunkt für eine eigenständige wi s
senschartl iche Konzeption. Dies ist kein Zuf:ill: Wie clie gesam
te Jugendbewegung vor und nach dem zweiten Weltkrieg oppo
nierte Stählin nicht nur gegen eine Entwurzelung der 0.lenschen 
durch Industriealisierung und Verstädterung, sondern auch ge
gen eine (vermeintliche) \\"irklichkcitsferne und Gecl,rnkcnhliissc 
akademischer, auch kirchlicher Lehre. Er propagierte statt des
sen: zurück zur l\atur, zu den Ursprüngen, zurück zum Elemen
taren. mm wahrh,1ft Lebendigen. Kraftvollrn, TiitigcTc. D,1für 
stehen dann jene drei Stichworte Leben, Leib und Liturgie. Sie 
sind ihm weniger Leitbegriffe als geistige, dann auch geistliche 
Zentren, um die sein Suchen und Streben sich entwickelt. 

Man muß sich rnr Augen halten, daß Stählin schon 38 Jahre alt 
war, als er an die Spitze der Jugendbewegung gcl:ingte (den 
,,Wandervogel" hatte er schon im Kriege kennengelernt). Theo
logisch kam er aus einem eher liberalen (man sagte .Jreier ge
richteten") Lager und war der Institution Kirche wie jeder Or
thoclo,ie gegemiber kriti,,ch eingestellt. Politisch w:1r er dage
gen im Grunde deutsch-national, doch mit beachtlichen Diffe
renzierungen und gewissen „Linksabweichungen". wie so viele 
aus der rvlittelschicht seiner Zeit war er frustie11 durch clen Kriegsaus
gang und die Umbrüche in Staat. Kirche und Gesellschaft und 
suchte nach Neuorientiervrig. In diesem Zusammenh,rng erfährt 
er die Entfremdung zwischen Jugen,j ,1r1d Christentum und sucht 
ihr durch sein Engagement entgegenrnwirkcn. Während darüber 
aber etwa sein .bewunderter Nürnberger Arntsbruder Friedrich 
Ritte] meyer bei den Anthroposophen (als Grlindcr clcr „Christcn
gemcinsd1atl') und der zeitweilige WeggeL1hrte Wilhelm St:1-
pel bei .den faschistischen „Deutschen Christen" landet, führt 
Sttihlins Suchen auf einen anderen Weg: Er entdeckt Christolo
gie und Kirche. Freilich nicht als Friedensschluß mit der lnst1 
tution, sondern im Sinne einer Brudersch.:it't. die exemplmisch 
Kirche zu sein versucht. Indem er org.anisatorisch den Weg vom 
„Hund deutscher JugemJYcreine" nach ßerncuchen und 1.u den 
Michaelsbrüdern geht, füllen sich seine Schlüsselkategorien mit 
theologischem Inhalt. 

So ist „Leben" zunächst eine Neg�1tion und richtet sich gegen 
religiöse und institutionelle Starrheit von Kirche und Gesell
schaft, auch von Theologie. Später aber wird es - in Begegnung 
mit johanneischer Theologie - eine christologische Kategorie 
(S. 91 ): ,,In ihm (Christus) war das Leben und das Leben war 
das Licht der Menschen" (Johannes 1,4). Ebenso steht „Leib" 
zunächst für das Natürliche, Kraftvolle, Ganzheitliche, ergänzt 
also „Leben'' in positiver Konkretion. Später aber wird daraus 
der Leib Christi, als dessen Glieder wir uns in der ,,brüderli
chen" Gemeinschaft und im Abendmahl erfahren. Schließlich 
das dritte Stichwort „Liturgie" oder „Kultus", wie er anfangs 
meist sagt: Das Leben braucht eine Lebens-Form, wie sie Stählin 
zunächst in der Jugendbewegung auszubilden sucht. Aber in 
Stählins „kirchlicher" Spätphase wird daraus das „kultische Amt 
der Kirche in der Welt" (vgl. S. 223). 
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Ilier spiilcslc11s wiru nun rrcilich die Grerzc Sttihlins und seiner hoch-kirchlichen Mitstreiter erkennbm und von Meyer-BJanck kritisch zur Sprache gebracht. SchlicL\licli gibt :1Uch uas Anlc1G, den Ansatz Stählins eigenständig neu zu konzipieren. Stählin und das ältere Berneuchen verhJrrcn nt.mlich in einer neuen I3inncnkirchlichkcit (1\l.-B1. spricht von „Ilinnenliturgik"). Dies hat anscheinend der Mitbegründer PauJTillich bnld erkannt (von seinem \1ünstcr:rncr Kollegen K,irl Barth ganz zu schweigen, diese beiden hatten sich herzlich wenig z11 sagen). 
Es ist zweifellos ein Verdienst der Liturgik von Stählin 11nrl Berneuchen, daß s ie sich nicht mit agendarischen Texten begnügt, somlcrn Gottesdienst als Geschehen unter l\lcnschen in den Blick bekommt. So werden H,i1tung 'Jnd Gestik, Architektur und Paramentik ebenso wie Sprachgeschehen und Musik als Gestaltungsaufgahe erkannt. Aber in jener kirchenkritischcn, brudersehaftlichen Binnenkirchlichkeit w.rd daraus allzu leicht ein rituelles/ 'ur/ ;,our / ·arr. ein nur noch lnsiuern zugänglicher Verhaltenskocle. oh es nun um liturgische Gewänder ocler um Psal rnodie gehen mag; beides durchaus ernstzunehmende Gestaltungselemente, :1her doch auch wieder nicht allzu ernst: weil nur in der spielerischen Freiheit von Christenmenschen und in einer gewissen Relc1tivierung zu verantworten. Allzu ernst genommen :ihcr. wirkt liturgische Gestik exotisch. ja parac'oxerweise leicht komisch. 
Stählins Theologie erscheint in ihrer ökumenischen Aufgeschlossenheit durchaus zukuiütsweisend. \,Veder uie katholisch-lutherische .Jlerrenmahl"-Studie, noch die „Lima-Liturgie'· wären ohne diese Wegbreitung denkbar. Aber Gottesdienst im (dreifachen) Vollsinne:: als Dirnst an Gott und dcn Menschen „im Alltag der Weil". als Leben der Gemeinde um uie :vtitte ues in ihr gegenwärligen Christus unu als Feier seiner Gegenwart, dieses wahrhaft pmrlinische Verständnis von Liturgie ist hier noch kaum im Blick. So wird die Verschwisterung uer Begriffe ,,Liturgie" u:1d „Diakunic" nur selten wahrgenommen. Schließlich führt jene ,,Binnenliturgik" in einen Sakramentalisrnus, der die Grenze reformatorischer Sak ramcntentheo I ogic tei I weise ühersch rci tet. J\us uer Bege;nu ng mit der Ostkirche und der Mysterientheologie des Beneuiktiners Ouo Casel (er war neben Romano Guardini ds::r vielleicht wichtigste Wegbereiter der Liturgiereform des 2. Vati kanums) gelangten St. und sein \1itstreiter Karl Bernhard Ritter zu einer :nohlcnwtischen Opfertheologie. ;1!eycrBlanck zitiert etwa (S. 247): ,.Ohne diese Opferstellung empfängt der Mensch nichts. Nur uer, der sich selbst Gott darbringt im Kultus,[ ... ] nur dem werden die leeren Hände gefüllt und er geht beschenkt nach HaJs." \1eyer-Blanck urteilt \dazu mit Recht, hier drohe die reformatorische Grundeinsicht [verloren zu gehen, Dies ist bedauerlich, denn St, s Eintreten(ür das volle Eucharistiegebet mit Epiklese und Anamnese 
1verdient Unterstützung, ist aber gegen den Verdacht eines unreformatorischen Sakramentalismus zu schützen. 
\Meyer-Blanck zeigt bisweilen auch das problematische Ver-1hältnis Stählins zu unserer Liturgischen Konferenz Niederlsachsens auf, etwa nach dessen Besuch von deren erster Jahi·estagung .1926 in Lübeck oder in der Kontroverse mit Ger-
�ard Kunze (er hätte hierzu auch Paul Graff, vor allem aber rich Hoyer erwähnen können), Die LKN stand Berneuchen nd Stählin - bei mancherlei Berührungen und Kooperatioren - im ganzen eher skeptisch gegenüber. Denn sie steuerte von vorn herein einen volkskirchlichen, nicht hochkirchlichen 
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Kurs. M:rn k:11111 freilich fragen, oh es ,ich hier um echtes Hochkirchentum wie bei Fr·iedrich Heile� uncl seinen Anhängern hanuclt. (M.-l3I. erörtert St.s Verhältnis zu lleilcr nicht.) 
Wir können in uieser ßesprechung nicht alle Einzelaspekte der Pr:iktischenTheologie St;ihlins, wie sie Meyer-ßlanck :1uskuc11-tet, referieren. Erwähnt sei nur noch die für uns merkwürdige Beubachlung, daß bei Stühlin uie Taure rast keim; Rolle spiet. Auf jeden Fall ist es M.-BI. gelungen, uie bleibende Bedeutung von Stählins Praktischer Theologie und Liturgik für uns aufzuzeigen. ,weh wenn wir Iheologisch vomöglich wo,muers slche11. 
Mit bcsunucrem l ntcresse hdbe ich ucn Versuch ,vlcyer-Blancks gelesen, im Sch\ußteil seines Buches m1s Stäh1ins eher unsystematischen und unvollstiindigen, dennoch deutlichen Anstitzen eine eigene Praktische Theologie mit allen Untercfoziplinen zu skizzieren. Dazu ordnet er die drei Schlüsselkzitegorien Leben, Leib unu Liturgie den urei Dimensionen christlicher Praxis in der Praktischen Theologie von Dietrich Rößler zu: 
Lebe 11: 

Leib: 

Liturgie: 

gcsellschal·t1iches Christentum i ndiv iduel \es Christentum kirchlrche, Christentum 
So gelangt er zu der Definition: ,,Prn:<tische Theologie ist Hermcm:utik (=Auslegung, Verstehen) christl ichcr Pr,txis (in ihren drei neuzeitlichen Gestaltungsformen) uncl reflektiert als solche christliche Pr:ixis im Hinblick auf neues 1heolog1sches Verstehen uncl im llinhlick mir verändertes kirchliches Handeln" (S. 391, vgl. 401 ). In dieser Konzeption kommt dem Gottesdienst ein beachtlicher Stellenwert zu. Er „isl der Ernst\'all ein christlichen Hermeneutik. Von daher gilt es, Jie liturgische Dimension in allen Praklisch-theologischen Arbeilsfeluern angemessen zu heriicksichtigen" (S. 3R2). 
We11igc kleine Einsprüche sollen niclY ganz unter ucn Tisch follen: 
- S. 281 rneinL M.-I31 mit St;ihlin hci dcr· Kirchlichen ArbeitAlpirsbach eine „Überbewertung der Gregorianik" feststellenzu sollen. Aus eigener Anschauung kann ich uas keineswegshest;itigen. Es m<1g 1936 zugetroffen haben, heute jedenfallsnicht.- S. 224 unten: Liturgie wird rn.E. irnmcr noch unzureichenddefiniert als Summe aller „sinnlich wahrnehmbaren H inwendungen von Gliedern des Leibes Christi zu uem ureieinigen Gott",wie es M .-BI. gegenüber einem verengten Liturgiehegril'f St.s.formuliert. Sie ist immer ein Wechselgeschehen zwischen Gottund Menschen und zwischen den Menschen untereinander. - S, 257 unten: Ich bezweifle, dnß Gerhard Kunzes „gelehrtehistorische" Stählin- und Berneuchen-Kritik „konfessionalistisch" und „eher überholt" ist und St. ,.nicht trifft" (S,250). In der Berneuchener Euchnristicfcier wird ähnlich wie inder Lima-Liturgie m.E, bewußt in der Schwebe gehalten, ob Christus als „Geber und Gnbe zugleich" sich mit seinem Kreuzesopfer präsentiert und wns wir da eigentlich „darbringen" undwie hier Ursache und Wirkung beschaffen sind. Diese Fragensind nach wie vor aktuell und zu stellen. Gerade wenn sie nichtbefriedigend geklärt werden, wird es zt1 neuenkonfessionnlistischen Abgrenzungen kommen!- S. 27�, Anm, 265: Die Geschichte der Agende 1 zeigt m,E,gerade nicht das Scheitern einer Wiedergewinnung der ,.Messe".(nlso der klassischen Verbindung von Predigt- und Abendmahls-
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gottesdienst). Gescheitert war zunächst der Versuch von 
Agendenkommissionen und Kirchenämtern, die Messe wieder 
als Normalfall zu verordnen. Dennoch wird das Abendmahl in
zwischen überwiegend (und mit gewachsenen Teilnehmerzah
len) innerhalb des „Haupt"-Gottesdiestes gefeiert. 
- S. 284f.: Schließlich habe ich bei, M.-Bl. noch ein Wortunge
tüm entdeckt. Es lautet „retrodorsarium" und soll die gestaltete
Altarrückwand bezeichnen, also das, was wir gewöhnlich Retabel
(lat. retabulwn) nennen. Ich habe es· in keinem der gängigen
liturgischen Wörterbücher gefunden und empfehle, zu dem o.a.
Begriff zurückzukehren. Wenn freilich M.-BL Stählins
Vorschglag einer Trennung von Altartisch und -rückwand ver
wirrend findet, so ist darauf zu verweisen, daß die neuen
Wolfenbütteler Kirchbauempfehlungen von 1991 eben diese
Anregung - m.E. sehr zu Recht! - wieder aufgenommen haben.
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Um es abschließend zu wiederholen: Meyer-Blancks Stählin
Forschungen scheinen mir lesenswert für alle, die intensiver nach 
dem Ort der Liturgik in der Praktischen Theologie fragen. Sie 
werden für Theologie wie Praxis des Gottesdienstes reiche An
regungen bekommen. Wer die Anschaffung einstweilen scheut, 
sollte sich das Buch wenigstens einmal ausleihen und hinein
schauen. Das lohnt in jedem Fall. 

Joachim Stalmann 

(Aus: ,,Für den Gottesdienst" Arbeitsstelle für Gottesdienst und 
Kirchenmusik Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers) 
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